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			Vorwort

			Die 2008 eingetretene Finanzkrise hat überdeutlich gezeigt: So gut wie niemand ist vor betriebsbedingten Kündigungen aufgrund von Auftragsmangel, einer Umstrukturierung oder gar einer Betriebsschließung gefeit – auch nicht als ausgesprochener Leistungsträger oder als Beschäftigter in einer Branche, die bisher als krisensicher galt.

			Kündigungen können aber auch andere Gründe und Vorgeschichten haben. Es gibt solche, die auf persönlichen Vorwürfen wegen eines Fehlverhaltens beruhen, und solche, die ausgesprochen werden, weil der Arbeitgeber mit den Leistungen seines Mitarbeiters nicht mehr zufrieden ist.

			In diesem TaschenGuide zeigen wir Ihnen Ihre direkten rechtlichen Möglichkeiten, gegen Kündigungen aller Art vorzugehen. Aber nicht nur dies: Wir erklären alle wichtigen Aspekte, die mit der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses zusammenhängen, von den Pflichten gegenüber der Arbeitsagentur bis hin zu Tipps bei der Bewerbung um eine Anschlussbeschäftigung. Eine solche wünschen wir denjenigen, die diesen TaschenGuide als unmittelbar Betroffene lesen.

			Wenn Sie noch keine Kündigung „im Nacken“ haben, möchten wir Ihnen die nötigen Informationen bieten, damit Sie Ihre Rechte richtig und rechtzeitig wahrnehmen können, sollte es Sie doch einmal treffen.

			
				Friederike DeCoite und Thomas Muschiol
			

		

	
		
			Ist die Kündigung formell wirksam?

			
				
					Bevor sich überhaupt die Frage stellt, ob Sie gegen eine Kündigung inhaltlich angehen können, sollten Sie prüfen, ob überhaupt eine formell wirksame Kündigung vorliegt. Ist dies nicht der Fall, so kommt es überhaupt nicht mehr auf die Gründe an, die Ihren Arbeitgeber veranlasst haben, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Die Kündigung ist von vornherein ungültig.

					In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie prüfen, ob

					
							
							die Kündigung formell zulässig ist (ab S. 6),

						

							
							die Kündigung rechtzeitig zugegangen ist (ab S. 8),

						

							
							ein besonderer Kündigungsschutz vorliegt, der gegen die Kündigung spricht (ab S. 21).

						

					

				

			

			
				Die Schriftform ist zwingend

				
					Beispiel: Mündlich gekündigt?

					„Sie sind gefeuert, holen Sie sich Ihre Papiere!“ Mit solchen oder ähnlichen Sätzen gehen auch heute noch hin und wieder Arbeitsverhältnisse zu Ende. Auch der umgekehrte Fall, dass der Arbeitnehmer von heute auf morgen das Handtuch wirft, kommt vor.

				

				In vielen dieser Fälle weinen beide Beteiligten einander keine Träne nach und es kommen weder Arbeitnehmer noch Arbeitgeber auf den Gedanken, das Vertragsende einer juristischen Überprüfung zu unterziehen. Tut man dies, so wird man jedoch schnell feststellen: Juristisch gesehen bewirken solche mündlichen Kündigungen nichts. Es gilt der zwingende gesetzliche Grundsatz: Ob Kündigung oder Aufhebungsvereinbarung – ein Arbeitsverhältnis ist nur dann beendet, wenn sich dies aus einem unterschriebenen Schriftstück ergibt. Mündliche Kündigungen, aber auch mündliche einvernehmliche Aufhebungsvereinbarungen sind damit unwirksam. Sie sind juristisch gesehen ein „Nichts“.

				Eine Kündigung muss unterschrieben sein. Eine wirksame Unterschrift ist nicht gegeben, wenn Ihnen eine Kündigung per E-Mail, Telefax oder gar als SMS zugeht. Denn auch wenn die Kündigung hier schriftlich vorliegt, ist damit das gesetzlich geforderte Schriftformerfordernis nicht erfüllt. Erheblich ist, dass die Kündigung eine Originalunterschrift trägt. So hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass ein unterzeichnetes Telefax lediglich die Kopie einer Unterschrift darstellt, nicht aber eine Unterschrift trägt, die dem Schriftformerfordernis genügt. Die Möglichkeit einer elektronischen Übermittlung ist für eine Kündigung auch dann ausgeschlossen, wenn in Ihrem Unternehmen ansonsten in anderen Bereichen legal mit zertifizierten Signaturen gearbeitet wird.

				
					Wichtig

					Die elektronische Form ist für arbeitsrechtliche Kündigungen gesetzlich ausdrücklich verboten.

				

				
					Liegt eine schriftliche Vollmacht vor?

					Ist eine Unterschrift vorhanden, so kann die Kündigung trotzdem unwirksam sein, wenn sie von jemandem unterzeichnet wurde, der gar nicht zur Kündigung berechtigt ist. Neben dem Unternehmensinhaber selbst ist ohne Weiteres davon auszugehen, dass der Personalchef oder der Prokurist die entsprechende Vollmacht auch in Personalangelegenheiten besitzt. Andere Personen können zwar im Einzelfall vom Arbeitgeber beauftragt sein, eine Kündigung auszusprechen, sie müssen dies jedoch durch Vorlage einer Vollmacht gleichzeitig mit der Übergabe der Kündigung nachweisen. In einigen Unternehmen erfolgt die Mitteilung, wer die Kündigung aussprechen darf, per Aushang im Betrieb. Sofern dieser Aushang allgemein zugänglich ist, bedarf es in der Regel keiner weiteren Vorlage einer Vollmacht.

					
						Beispiel: Der Rechtsanwalt kündigt

						Dieter Jordan streitet sich mit seinem Chef vor dem Arbeitsgericht über seine Überstundenzuschläge. Als es im Gericht zu gegenseitigen Vorwürfen kommt, verlässt der Arbeitgeber unter Protest den Saal, nicht ohne seinem Anwalt zuzuflüstern: „Kündigen Sie dem noch heute in meinem Namen.“

					

					Erfolgt die Kündigung durch ein vom Anwalt unterzeichnetes Schreiben, so muss auch hier eine gesonderte Kündigungsvollmacht im Original beiliegen. Dies gilt selbst dann, wenn der Anwalt bereits in einem laufenden Verfahren eine allgemeine Vollmacht vorgelegt hat.

				

				
					Kündigung zurückweisen

					Wenn Sie Zweifel an der Kündigungsberechtigung des Unterzeichners haben oder wenn die Unterschrift unter der Kündigung den Zusatz „i. V.“ (in Vertretung) trägt, dann müssen Sie die Kündigung unverzüglich schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber zurückweisen. Auf Seite 119 finden Sie ein entsprechendes Musterschreiben. Unverzüglich heißt nach gesetzlicher Definition „ohne schuldhaftes Zögern“; die Zurückweisung sollte also so schnell wie möglich nach Erhalt der Kündigung erfolgen.

					Haben Sie die Kündigung berechtigt zurückgewiesen, nützt es Ihrem Arbeitgeber nichts, wenn er nachweist, dass die Vollmacht zum Zeitpunkt der Kündigung vorgelegen hat. Die Kündigung muss neu ausgesprochen werden.

				

			

			
				Wann gilt eine Kündigung als zugegangen?

				Wann ist ein Kündigungsschreiben juristisch gesehen zugegangen? Zunächst einmal dann, wenn Sie es tatsächlich in den Händen halten, es Ihnen also persönlich übergeben wurde. Wenn Sie es dann nicht sofort öffnen oder es nach dem Motto „Was ich nicht weiß, das macht mich nicht heiß“ ungelesen wegwerfen, hilft Ihnen das nichts. Entscheidend ist, dass Sie die Möglichkeit zur Kenntnisnahme hatten. So lautet die amtliche Version des Zugangs im Juristendeutsch: „Ein Kündigungsschreiben gilt dann als zugegangen, wenn es so in den Machtbereich des Empfängers gelangt, dass dieser unter üblichen Verhältnissen damit zu rechnen hat, dass er von der Kündigungserklärung Kenntnis nehmen konnte.“

				Die Feststellung des ordnungsgemäßen Zugangs ist bei den Formalitäten einer Kündigung ein wichtiger Punkt. Geht hierbei etwas schief, so kann das entweder dazu führen, dass die Kündigung als gar nicht erfolgt gewertet wird, oder dazu, dass der Zugang auf einen späteren Zeitpunkt verlegt wird. Die Konsequenz kann eine Verschiebung des Kündigungszeitpunkts nach hinten sein. Oft verstreicht dann ein „Kündigungsfenster“.

				
					Nicht persönlich zugestellt

					
						Beispiel: Kündigungsschreiben im Briefkasten

						Walter Wirtmann wird ein Kündigungsschreiben per Einschreiben mit Rückschein zugeschickt. Als der Postbote den Brief überbringen will, ist niemand da. Am Abend übersieht Wirtmann den Abholzettel und befördert ihn mit der Werbepost in den Papierkorb. Als der Arbeitgeber nach fünf Tagen immer noch keinen Rückschein von der Post erhalten hat und der Kündigungstermin bevorsteht, lässt er den Kündigungsbrief pünktlich zum Monatsletzten um 16 Uhr von seinem Lehrling persönlich in Wirtmanns Briefkasten werfen.

					

					Ergebnis: Der erste Zustellungsversuch ist fehlgeschlagen. Wird eine Kündigung als Einschreiben verschickt und zieht der Postbote unverrichteter Dinge wieder ab, so ist kein Zugang anzunehmen. Das Einwerfen des Benachrichtigungszettels ist dabei ohne jede Bedeutung. Tatsächlich zugegangen ist das Schreiben hingegen per Einwurf durch einen Boten. Dieser Zugang ist aber rechtlich gesehen erst später anzunehmen, nämlich erst dann, wenn der zu Kündigende mit normaler Post zu rechnen hat. Es ist allerdings zu beachten, dass andere Zustellunternehmen als die Deutsche Post auch andere Zustellzeiten haben. Sofern bei Ihnen ein privater Zustelldienst regelmäßig nachmittags die Post einwirft, muss auch zu dieser Zustellzeit der Briefkasten kontrolliert werden. Herrn Wirtmann geht das Schreiben rechtlich gesehen erst am nächsten Morgen zu. Ist der folgende Tag ein Sonn- oder Feiertag, so verschiebt sich der Zugang noch einmal. Damit hat der Arbeitgeber unter Umständen den Monatsletzten als Kündigungstermin verpasst.

					
						Wichtig

						Bei Entgegennahme durch Familienmitglieder oder Bewohner einer Wohngemeinschaft gilt das Schreiben als dem Arbeitnehmer zugestellt.

					

				

				
					Zustellung während Urlaub oder Krankheit erlaubt

					Was aber ist, wenn Sie längere Zeit gar nicht in Ihrer Wohnung sind? Etwa weil Sie Urlaub machen oder im Krankenhaus oder zur Kur sind.

					
						Beispiel: Urlaubsabwesenheit

						Gustav Groll findet nach seiner Rückkehr aus einem vierwöchigen Jahreslaub eine Kündigung im Briefkasten vor. Diese hatte sein Chef durch einen Boten dort deponieren lassen, kurz nachdem Herr Groll seinen Urlaub begonnen hatte. Im anschließenden Prozess wendet der Arbeitgeber ein, auch im Urlaub habe sich jeder um seine Post zu kümmern, deswegen sei es jetzt für eine Klage gegen die Kündigung zu spät.

					

					Der Einwand, man sei im Urlaub gewesen, zählt nicht. Dies gilt nach der Rechtsprechung selbst dann, wenn Ihr Arbeitgeber weiß, dass Sie länger abwesend sind, oder Sie ihm sogar Ihre Urlaubsadresse mitgeteilt haben. Davon muss man aber streng die Frage unterscheiden, ob Ihre Urlaubsabwesenheit auch dazu führt, dass Sie nicht mehr rechtzeitig Klage vor dem Arbeitsgericht erheben können (siehe Fristen S. 72). Im Gegensatz zum Zugang der Kündigung kann hier Ihre Urlaubsabwesenheit geheilt werden. Unserem Muster auf Seite 123 können Sie entnehmen, wie Sie Ihre Klage doch noch erfolgreich einreichen können.

					
						Beispiel: Zustellung während einer Erkrankung

						Sie liegen mit einer starken Erkältung im Bett oder befinden sich wegen einer Operation im Krankenhaus. In dieser Zeit bekommen Sie eine Kündigung zugestellt und wenden ein, dass es formal nicht möglich sei, einem Arbeitnehmer zu kündigen, wenn er arbeitsunfähig erkrankt ist.

					

					Hier unterliegen Sie einem fatalen Irrtum. Tatsächlich ist Ihr Arbeitgeber keineswegs daran gehindert, Ihnen während einer Krankheit eine Kündigung auszusprechen und zuzustellen. Ob er Ihnen wegen dieser Krankheit kündigen kann, ist eine andere Frage, die Sie im Rahmen einer Kündigungsschutzklage angehen müssen. Auf eine formelle Unwirksamkeit können Sie sich mit dieser Begründung keinesfalls berufen.

				

				
					Vorsicht bei Empfangsquittung

					Arbeitgeber lassen sich häufig den Empfang der Kündigung vom Arbeitnehmer quittieren. Dagegen ist zunächst nichts einzuwenden, vor allem dann nicht, wenn auf einer Kopie des Kündigungsschreibens nur der Vermerk „Erhalten“ steht. Anders sieht dies jedoch aus, wenn Sie aufgefordert werden, eine Empfangs- und Ausgleichsquittung zu unterschreiben. Dies kann bedeuten, dass Sie schriftlich bestätigen, aus dem Arbeitsverhältnis keinerlei Ansprüche mehr zu haben, wie z. B. restliche Urlaubstage oder Vergütungsansprüche. Bestätigen Sie ein Kündigungsschreiben nur mit „Erhalten“, möglichst auf einer Kopie. Unterschreiben Sie nicht voreilig ein als „Ausgleichsquittung“ überschriebenes Schriftstück.

					
						
							
								
										
										Checkliste: Wann gilt eine Kündigung als zugegangen?

									
								

							
							
								
										
										•

									
										
										Das Kündigungsschreiben wurde persönlich übergeben.

									
								

								
										
										•

									
										
										Die Kündigung wurde nicht persönlich übergeben, sondern ist in Ihren Machtbereich gelangt. Sie wurde also in den Briefkasten eingeworfen oder erreichte Ihren Wohnbereich auf andere übliche Weise. Entscheidend ist die Möglichkeit der Kenntnisnahme.

									
								

								
										
										•

									
										
										Die tatsächliche Zustellungszeit ist nur dann auch der rechtliche Zugangszeitpunkt, wenn das Schreiben zu einer Zeit eingeworfen wird, zu der Sie üblicherweise mit postalischen Zustellungen rechnen müssen.

									
								

								
										
										•

									
										
										Wird das Schreiben zu einer postalischen Unzeit eingeworfen, so wird der rechtliche Zugang auf den Zeitpunkt verlegt, zu dem Sie mit Postzustellungen rechnen müssen.

									
								

								
										
										•

									
										
										Auch während Ihrer Abwesenheit von zu Hause wegen Urlaubs sowie während einer Erkrankung gilt eine Kündigung als zugegangen, wenn sie ordnungsgemäß in Ihren Machtbereich gelangt.

									
								

							
						

					

				

				
					Wenn über den Zugang gestritten wird

					Nicht selten wird in Arbeitsgerichtsprozessen schon darum gestritten, ob die Kündigung überhaupt beim Arbeitnehmer angekommen ist. Die Beweislast für den Zugang trägt zunächst der Arbeitgeber. Er muss nicht beweisen, dass der Empfänger den Brief tatsächlich erhalten und gelesen hat, sondern nur, dass die Kündigung in den Machtbereich des Arbeitnehmers gelangt ist.

				

			

			
				Kündigungsfrist eingehalten?

				Nicht immer können Sie gegen eine Kündigung inhaltlich etwas einwenden. Auf die Einhaltung der richtigen Kündigungsfrist haben Sie jedoch auf jeden Fall Anspruch. Öfter als man denkt gehen Arbeitgeber irrtümlich von falschen Fristen aus oder berechnen die Laufzeit falsch.

				
					Tarifvertrag geht vor Gesetz

					Gilt für Sie ein Tarifvertrag? In diesem Fall sind nicht die gesetzlichen, sondern die tarifvertraglichen Fristen maßgeblich. Dies ist oft, aber nicht immer ein Vorteil. So sehen manche Branchen sogar kürzere Kündigungsfristen vor als das Gesetz. Gilt kein Tarifvertrag, so ist folgende Staffelung zu beachten:

					
						
							
								
										
										Gesetzliche Kündigungsfristen

									
								

								
										
										Dauer Arbeitsverhältnis

									
										
										Kündigungsfrist

									
								

							
							
								
										
										unter 2 Jahre

									
										
										4 Wochen zum 15. des Monats oder zum Monatsende

									
								

								
										
										mindestens 2 Jahre

									
										
										1 Monat zum Monatsende

									
								

								
										
										mindestens 5 Jahre

									
										
										2 Monate zum Monatsende

									
								

								
										
										mindestens 8 Jahre

									
										
										3 Monate zum Monatsende

									
								

								
										
										mindestens 10 Jahre

									
										
										4 Monate zum Monatsende

									
								

								
										
										mindestens 12 Jahre

									
										
										5 Monate zum Monatsende

									
								

								
										
										mindestens 15 Jahre

									
										
										6 Monate zum Monatsende

									
								

								
										
										mindestens 20 Jahre

									
										
										7 Monate zum Monatsende

									
								

							
						

					

				

				
					Sonderfall Insolvenz

					Falls in Ihrem Betrieb ein Insolvenzverwalter eingesetzt wurde, kann er mit einer Frist von drei Monaten kündigen. Es kommt nicht auf die Betriebszugehörigkeit an. Gelten für Sie aber vertraglich ohnehin kürzere Kündigungsfristen, sind diese anzuwenden. Lediglich längere Kündigungsfristen werden im Rahmen des Insolvenzverfahrens verkürzt.

				

				
					Ausnahme: Jünger als 27

					Zeiten, die vor Vollendung des 25. Lebensjahrs liegen, zählen nicht mit. Das bedeutet, dass Sie bis zum 27. Lebensjahr immer mit einer vierwöchigen Grundkündigungsfrist gekündigt werden können, selbst wenn Sie schon Ihre Lehrzeit im Unternehmen absolviert haben. Erst ab einem Lebensalter von 27 Jahren verlängert sich die Kündigungsfrist auf einen Monat zum Monatsende.

					
						Beispiel: Lehrjahre

						Karl Müller ist bereits mit 15 Jahren als Lehrling in die Firma eingetreten. Elf Jahre später kündigt sein Chef ihm. Welche Kündigungsfrist gilt?

					

					Die Kündigungsfrist von Karl Müller beträgt trotz seiner langen Betriebszugehörigkeit vier Wochen. Erst mit seinem 27. Geburtstag erhöht sich die Kündigungsfrist auf einen Monat zum Monatsende, da dann die geforderten zwei Jahre Betriebszugehörigkeit, zählend ab dem 25. Geburtstag, erfüllt sind.

					Achtung: Die meisten Arbeitsrechtler sind der Meinung, dass alle Zeiten bei der Fristenberechnung mitzählen müssen, da ansonsten gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG, siehe S. 40) verstoßen würde. Bestätigt wird dies durch mehrere Gerichtsurteile. Vor Gericht haben Sie daher gute Chancen, die Berücksichtigung der Zeiten vor dem 25sten Lebensjahr trotz anderslautendem Gesetz durchzusetzen.

				

				
					Ausnahme: Probezeit

					Wenn Sie noch in der Probezeit sind, kann Ihnen mit einer verkürzten Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Dabei muss sich Ihr Arbeitgeber nicht an das Monatsende oder den 15. des Monats halten, sondern kann zu jedem beliebigen Endzeitpunkt die Kündigung aussprechen. Es muss sich aber um eine ausdrücklich vereinbarte Probezeit handeln und diese darf maximal sechs Monate betragen. Auch eine vertraglich vereinbarte Verlängerung einer Probezeit ist juristisch ohne Belang, da der Gesetzgeber die Obergrenze auf ein halbes Jahr festgelegt hat.

					Ebenfalls kann Ihr Arbeitgeber in den ersten zwei Jahren die vierwöchige Grundkündigungsfrist zu jedem beliebigen Endzeitpunkt aussprechen, wenn in Ihrem Betrieb maximal 20 Mitarbeiter beschäftigt sind und er dies ausdrücklich in Ihrem Arbeitsvertrag vermerkt hat. Wenn Sie nur einen Aushilfsjob haben, kann Ihr Chef mit Ihnen beliebig kurze Fristen vereinbaren, sogar eine tägliche Kündigungsfrist ist möglich.

				

				
					Falsche Kündigungsfrist – was tun?

					Arbeitsverträge gehen auf unterschiedliche Art und Weise auf Kündigungsfristen ein. Oft wird auf die einschlägigen gesetzlichen oder tarifvertraglichen Kündigungsfristen verwiesen oder diese Vorschriften werden wörtlich noch einmal abgedruckt. Es kann aber auch vorkommen, dass sich ein Arbeitgeber bewusst eigene Kündigungsfristen ausdenkt.

					
						Beispiel: Vertragliche Kündigungsfristen

						Jan Ruf bekommt einen Arbeitsvertrag, in dem Folgendes festgelegt ist: Eine Probezeit wird nicht vereinbart, aber in den ersten zwei Wochen kann innerhalb von drei Tagen gekündigt werden. Danach soll die Kündigungsfrist zwei Wochen, nach zwei Jahren vier Wochen betragen.

					

					Hier hat sich der Chef umsonst Gedanken über eine eigene sinnvolle Staffelung der Kündigungsfristen gemacht. Sofern er mit seinen eigenen Regeln die gesetzlichen Fristen verkürzt, ist dies unzulässig. Daher kann er Herrn Ruf in den ersten beiden Beschäftigungsjahren nur mit der gesetzlich vorgeschriebenen vierwöchigen Frist kündigen. Nach zwei Jahren beträgt die gesetzliche Kündigungsfrist einen Monat, sodass auch die Verlängerung auf vier Wochen unwirksam ist.

					Was können Sie tun, wenn Sie bemerken, dass in Ihrer Kündigung eine falsche oder falsch berechnete Kündigungsfrist steht? Zunächst ist zu beachten, dass dadurch die Kündigung nicht vollständig unwirksam ist wie beispielsweise bei der fehlenden Vollmacht. Vielmehr wird die falsche Frist in die richtige umgewandelt. Das Gleiche gilt, wenn der Arbeitgeber die Betriebszugehörigkeit nicht richtig berechnet.

					
						Wichtig

						Prüfen Sie die Berechnung und die Einhaltung der Kündigungsfrist sorgfältig – kleine Verlegungen können hier große Wirkung haben.

					

					
						Beispiel: Verlegung des Kündigungszeitpunkts

						Ein Bote wirft bei Sonja Klar am Samstag, den 30.9.09 um 14.00 Uhr eine Kündigung in den Briefkasten. Gekündigt wird ihr auf den 31.10.09, wobei der Arbeitgeber von einem Eintritt am 01.10.04 ausgeht. Frau Klar wendet ein, dass sie am Samstag immer spätestens um 12.00 Uhr den Briefkasten leert, außerdem sei sie schon im September 2004 als Aushilfe im Lager beschäftigt gewesen.

					

					Vorausgesetzt, Sonja Klar kann die längere Betriebszugehörigkeit beweisen, beträgt ihre Kündigungsfrist zwei Monate zum Monatsende. Da sich der Zugang der Kündigung von Samstag auf Montag und damit in den November hinein verschiebt, kommt somit nicht einmal mehr eine Kündigung zum 30.11. in Betracht. Die Kündigung ist aber nicht unwirksam, sie wird im Wege der Auslegung vom 31.10. auf den 31.12.2009 verlegt.

				

			

			
				Wurde der Betriebsrat angehört?

				Gibt es in Ihrem Unternehmen einen Betriebsrat, so ist dieser vor der Kündigung zwingend zu hören. Dies gilt auch für eine Probezeitkündigung. Der Arbeitgeber ist jedoch nicht verpflichtet, Ihnen mit der Kündigung mitzuteilen, dass er dies getan hat. Aber auch wenn er auf eine Anhörung verweist, heißt dies nicht, dass der Betriebsrat tatsächlich ordnungsgemäß unterrichtet worden ist. Hier gibt es eine Fülle von möglichen Verfahrensfehlern, die zu prüfen sind. Sofern der Betriebsrat nicht schon von sich aus Kontakt zu Ihnen aufgenommen hat, sollten Sie sich dort rückversichern, ob und in welcher Form tatsächlich ein Anhörungsverfahren stattgefunden hat.

				
					Fehlende Anhörung ist nicht heilbar

					Ist eine Anhörung des Betriebsrats nicht oder nicht ordnungsgemäß erfolgt, so ist die Kündigung unwirksam. Dieser Mangel kann auch nicht durch eine nachträgliche Anhörung geheilt werden, selbst wenn der Betriebsrat damit einverstanden wäre. Der Arbeitgeber muss neu anhören und neu kündigen. Hier kann der Zeitfaktor von erheblicher Bedeutung sein. Durch eine erneute Anhörung des Betriebsrats wird oft ein gewünschter Kündigungszeitpunkt des Arbeitgebers verstreichen und eine Kündigung nicht innerhalb der erforderlichen Frist erfolgen können.

					
						Wichtig

						Die Arbeitsagenturen schauen bei einer Arbeitslosmeldung, ob eine Betriebsratsanhörung erfolgt ist. Ist diese unterblieben und wehrt sich der Arbeitnehmer nicht gegen die Kündigung, so kann dies mit einer Sperrzeit beim Arbeitslosengeld sanktioniert werden.

					

				

				
					Sind Sie leitender Angestellter?

					Für leitende Angestellte ist nicht der Betriebsrat, sondern der Sprecherausschuss zuständig. Dieser entspricht im Wesentlichen dem Betriebsrat, wird allerdings ausschließlich von leitenden Angestellten gewählt und besetzt. Leitender Angestellter ist nicht automatisch derjenige, der so bezeichnet wird, sondern derjenige, der bestimmte gesetzliche Voraussetzungen erfüllt. Danach sind Sie dann leitender Angestellter, wenn Sie selbständig zur Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern berechtigt sind oder weisungsfrei sonstige bedeutende Entscheidungen im Betrieb treffen können, also in vielen Bereichen Arbeitgeberfunktion ausüben. Auch der Sprecherausschuss ist vor Kündigungen zu hören.

				

				
					Wenn Kündigungsgründe nachgeschoben werden

					Richtig angehört ist der Betriebsrat dann, wenn ihm die Gründe mitgeteilt wurden, die letztendlich die Kündigung ausgelöst haben. Stützt der Arbeitgeber seine Kündigung im gerichtlichen Verfahren nachträglich auf einen anderen oder einen zusätzlichen Grund, als er dem Betriebsrat genannt hat, so kann dies die Kündigung unwirksam machen.

					
						Beispiel: Der nachgeschobene Kündigungsgrund

						Gerd Wagner erhält eine Kündigung, mit der Begründung, dass er wiederholt unentschuldigt zu spät zur Arbeit erschienen sei. Der Betriebsrat wurde dazu angehört. Vor dem Arbeitsgericht stellt sich heraus, dass Herr Wagner vorher nicht ordnungsgemäß abgemahnt worden ist. Jetzt begründet der Arbeitgeber die Kündigung nachträglich damit, dass Herr Wagner nicht nur zu spät gekommen, sondern auch betrunken gewesen sei, was durch einen Alkoholtest festgestellt worden sei. Auch habe man Herrn Wagner vorher mehrfach wegen Verstößen gegen das Alkoholverbot abgemahnt.

					

					Die Kündigung ist nicht rechtmäßig, weil der Betriebsrat nicht zu den Alkoholvorwürfen angehört wurde. Auf die Frage des Nachweises und die erfolgten Abmahnungen kommt es daher in diesem Fall gar nicht an. Dem Arbeitgeber bleibt nichts anderes übrig, als erneut zu kündigen. Wenn Sie in einem Kündigungsrechtsstreit die ordnungsgemäße Anhörung des Betriebsrats bestreiten, muss der Arbeitgeber beweisen, wann sich der Betriebsrat mit Ihrer Kündigung beschäftigt hat und welche Informationen ihm vorgelegt wurden.

				

			

			
				Der besondere Kündigungsschutz

				Nicht nur bei bestimmten formellen Fehlern ist eine Kündigung unabhängig von der Frage, warum sie erfolgte, unwirksam. Auf einen absoluten Kündigungsschutz können Sie sich dann berufen, wenn Sie zu einem bestimmten Personenkreis gehören, dem nicht ordentlich gekündigt werden darf.

				
					
						
							
									
									Personengruppen mit besonderem Kündigungsschutz

								
							

						
						
							
									
									•

								
									
									Betriebsräte

								
							

							
									
									•

								
									
									Auszubildende

								
							

							
									
									•

								
									
									Schwerbehinderte Menschen und Gleichgestellte

								
							

							
									
									•

								
									
									Schwangere

								
							

							
									
									•

								
									
									Eltern in Elternzeit

								
							

							
									
									•

								
									
									Wehrdienstleistende

								
							

							
									
									•

								
									
									Arbeitnehmer in Pflegezeit

								
							

							
									
									•

								
									
									Mitarbeiter mit tariflichem Sonderkündigungsschutz

								
							

						
					

				

				
					Betriebsräte

					Betriebsratsmitgliedern darf nur außerordentlich und auch dann nur mit Zustimmung des übrigen Betriebsrats gekündigt werden. Gleiches gilt für Jugend- und Auszubildendenvertreter. Diese haben zudem die Möglichkeit, nach Ende der Ausbildung eine Weiterbeschäftigung innerhalb eines bestimmten Rahmens zu verlangen. Eine Ausnahme gibt es bei der Betriebsstilllegung und bei der Stilllegung der Abteilung, in der das Betriebsratsmitglied arbeitet. Soll eine Kündigung aufgrund einer Betriebsstilllegung oder Stilllegung einer Abteilung ausgesprochen werden, so bedarf es der Zustimmung des Betriebsrats nicht. Der Arbeitgeber hat allerdings unternehmensweit zu prüfen, ob das Betriebsratsmitglied anderweitig eingesetzt werden kann; notfalls ist dieser andere Arbeitsplatz „freizukündigen“.

				

				
					Auszubildende

					Die Kündigung eines Auszubildenden bedarf eines wichtigen Grundes und entspricht in ihren Voraussetzungen der außerordentlichen Kündigung.

				

				
					Schwerbehinderte Menschen

					Schwerbehindert sind Sie, wenn das Versorgungsamt Ihnen einen Grad der Behinderung von mindestens 50 zuerkannt hat. Schwerbehinderten Menschen darf nur gekündigt werden, wenn vor der Kündigung das zuständige Integrationsamt angehört wurde und seine Zustimmung erteilt hat. Da der Arbeitgeber über die Antragstellung und die Anerkennung als Schwerbehinderter nicht informiert wird, müssen Sie ihn selbst unterrichten. Da nicht jeder dies während eines bestehenden Arbeitsverhältnisses möchte, kann die Schwerbehinderteneigenschaft bis zu einem Monat nach Zugang einer Kündigung nachgewiesen werden. Der besondere Kündigungsschutz für Schwerbehinderte beginnt erst nach einer Betriebszugehörigkeit von sechs Monaten. Die Kündigungsfrist beträgt immer mindestens vier Wochen. Stimmt das Integrationsamt zu, so muss Ihr Arbeitgeber Ihnen innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung kündigen. Im Falle der außerordentlichen Kündigung muss der Arbeitgeber seinen Kündigungsantrag innerhalb der Frist von zwei Wochen ab Kenntnis des Grundes beim Integrationsamt stellen. Versäumt er diese Frist, so ist die außerordentliche Kündigung unwirksam. Entscheidet das Integrationsamt aber nicht innerhalb der zweiwöchigen Frist, so kann eine Kündigung auch noch später erfolgen.

					Ab einem Lebensalter von 58 Jahren besteht der besondere Kündigungsschutz nicht, wenn Sie aufgrund eines Sozialplans (siehe S. 63) Anspruch auf eine Abfindung oder Entschädigung oder eine ähnliche Leistung haben.

				

				
					Gleichgestellte haben gleiche Rechte

					Ist Ihnen ein Grad der Behinderung von mindestens 30, jedoch unter 50 anerkannt worden, so können Sie sich unter bestimmten Voraussetzungen einem Schwerbehinderten gleichstellen lassen. Zuständig hierfür sind die Arbeitsagenturen. Die Gleichstellung ist vor allem davon abhängig, ob Ihr Arbeitsplatz aufgrund Ihrer Behinderung gefährdet ist. Die Arbeitsagentur fragt im Rahmen des Antragsverfahrens bei Ihrem Arbeitgeber nach, ob dies der Fall ist. Anders als im Antragsverfahren zur Anerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft erfährt Ihr Arbeitgeber hier von Ihrer Antragstellung. Wird die Gleichstellung gewährt, so genießen Sie den gleichen Kündigungsschutz wie Schwerbehinderte.

				

				
					Schwangere

					Schwangeren darf während der Schwangerschaft und bis zu vier Monate nach der Entbindung nicht gekündigt werden, sofern der Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündigung Kenntnis von der Schwangerschaft hatte oder diese ihm innerhalb von zwei Wochen nach Kündigungszugang mitgeteilt wurde. Eine Ausnahme ergibt sich, wenn der Arbeitgeber vor der Kündigung eine Zulässigkeitserklärung der zuständigen Behörde erwirkt hat. Zuständige Ämter sind in Berlin, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Thüringen die Landesämter für Arbeitsschutz, in Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg- Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen- Anhalt, Sachsen und Schleswig-Holstein die Gewerbeaufsichtsämter. Ein Ausnahmefall, in dem eine Kündigung für zulässig erklärt werden kann, ist beispielsweise bei der verhaltensbedingten Kündigung die Straftat, bei der betriebsbedingten Kündigung die Betriebsstilllegung. Gegen eine solche Entscheidung ist für die Schwangere innerhalb eines Monats ab Zugang der Widerspruch möglich. Allerdings bleibt die Kündigung zunächst wirksam. Erst wenn die Entscheidung der Behörde aufgehoben wird, wird auch die Kündigung rückwirkend unwirksam.

				

				
					Während der Elternzeit

					Haben Sie von Ihrem Arbeitgeber die Einräumung von Elternzeit verlangt, so genießen Sie Kündigungsschutz, allerdings höchstens ab acht Wochen vor Beginn der Elternzeit. Während der Elternzeit gilt ebenfalls ein besonderer Kündigungsschutz. In begründeten Sonderfällen kann die Kündigung jedoch wie bei Schwangeren von der zuständigen Behörde für zulässig erklärt werden.

				

				
					Wehrdienstleistende

					Vom Zeitpunkt der Zustellung des Einberufungsbescheides bis zur Beendigung des Grundwehrdienstes kann Ihnen nicht ordentlich gekündigt werden. Ihr Arbeitgeber darf Ihren Arbeitsplatz zwar besetzen, muss Ihnen diesen nach Beendigung des Wehrdienstes jedoch wieder zur Verfügung stellen. Eine außerordentliche Kündigung ist allerdings weiter möglich. Hier handelt es sich meistens um Fälle, bei denen der Arbeitgeber erst nach Beginn des Kündigungsschutzes Kenntnis von einem wichtigen Grund erhielt.

					
						Beispiel: Diebstahl vor der Einberufung

						Ralf Mayer bestiehlt am 23.03.2009 seinen Arbeitskollegen. Am 24.03.2009 erhält er seinen Einberufungsbescheid. Sein Chef erfährt am 25.03.2009 von dem Diebstahl und spricht die fristlose Kündigung aus.

					

					Diese Kündigung ist, wenn alle sonstigen Voraussetzungen vorliegen, wirksam, weil der Diebstahl vor dem Beginn des Kündigungsschutzes lag und der Arbeitgeber erst danach von dem Vorfall erfuhr.

				

				
					Neu: Kündigungsschutz und Pflegezeit

					Nach dem Pflegezeitgesetz haben Sie die Möglichkeit, Freistellung für die Pflege von nahen Angehörigen zu verlangen. Nach dem Eintritt eines akuten Pflegefalls können Sie zunächst bis zu fünf Tage der Arbeit fernbleiben, insbesondere um für Ihren Verwandten die notwendige organisatorische Hilfe zu leisten. Wenn Sie einen nahen Angehörigen über eine längere Zeit pflegen wollen, haben Sie einen Freistellungsanspruch von bis zu sechs Monaten pro Pflegefall. Diese Freistellung können Sie vollständig oder aber als besonderen Teilzeitanspruch verlangen. Wer Pflegezeit beansprucht, der steht unter einem besonderen gesetzlichen Kündigungsschutz.

					
						Wichtig

						Der besondere Kündigungsschutz während der Pflegezeit ist nicht davon abhängig, ob Sie noch in der Probezeit sind. Sie können sich auf diesen Kündigungsschutz vom ersten Arbeitstag an berufen.

					

					Der besondere Kündigungsschutz läuft nicht nur während der Pflegezeit, sondern beginnt schon mit der Mitteilung an den Arbeitgeber, dass Sie Pflegezeit in Anspruch nehmen.

					
						Beispiel: Pflege von Angehörigen

						Waltraut Hausmann ist seit zwei Monaten im Betrieb und noch in der Probezeit. Sie entschließt sich, im kommenden Frühjahr ihre Mutter für sechs Monate aus einem Pflegeheim zu holen und zu Hause zu versorgen. Dieses Vorhaben teilt sie ihrem Arbeitgeber bereits am 30.6. des Vorjahres mit. Waltraut Hausmann hat nicht nur während der tatsächlichen Pflegezeit Kündigungsschutz, sondern ab dem Moment der Mitteilung an den Arbeitgeber, also vom 30.6. an bis zum Ende der Pflegezeit im nächsten Jahr.

					

				

				
					Tarifverträge schützen ältere Arbeitnehmer

					Teilweise werden ältere Arbeitnehmer tarifvertraglich besonders geschützt. In einigen Tarifverträgen ist geregelt, dass ältere Mitarbeiter mit einer bestimmten Betriebszugehörigkeit nur noch außerordentlich gekündigt werden können. Eine ordentliche Kündigung ist dann nicht mehr möglich. Damit kann es für den Arbeitgeber recht schwierig werden, die Kündigung durchzusetzen. So ist beispielsweise im Manteltarifvertrag der Metallindustrie Nordwürttemberg/Nordbaden (1990/97) verankert: „Einem Beschäftigten, der das 53., aber noch nicht das 65. Lebensjahr vollendet hat und dem Betrieb mindestens drei Jahre angehört, kann nur noch aus wichtigem Grund gekündigt werden.“

				

			

			
				Sofortmaßnahmen bei formellen Fehlern

				Wenn eine formelle Unwirksamkeit vorliegt, müssen Sie dies vor dem Arbeitsgericht feststellen lassen. Streng genommen ist dies dann aber keine Kündigungsschutzklage, sondern eine allgemeine Feststellungsklage. Trotzdem müssen Sie beachten, dass diese Klage innerhalb von drei Wochen beim Arbeitsgericht eingereicht werden muss.

				
					
						
							
									
									Auf einen Blick: Ist die Kündigung formell wirksam?

								
							

						
						
							
									
									•

								
									
									Liegt eine schriftliche Kündigung vor, unterschrieben von einem Kündigungsberechtigten?

								
							

							
									
									•

								
									
									Liegt neben der Kündigung eine schriftliche Vollmacht für den Unterzeichner vor?

								
							

							
									
									•

								
									
									Wurde die Kündigung ordnungsgemäß zugestellt und wurde die Kündigungsfrist eingehalten?

								
							

							
									
									•

								
									
									Gibt es in Ihrem Unternehmen einen Betriebsrat und wurde dieser auch angehört?

								
							

							
									
									•

								
									
									Ist besonderer Kündigungsschutz gegeben?

								
							

							
									
									•

								
									
									Wurde geprüft, ob Kündigungsschutz aufgrund eines Tarifvertrags besteht?

								
							

						
					

				

			

		

	
		
			Ist die Kündigung inhaltlich berechtigt?

			
				
					Sie haben eine Kündigung erhalten, die alle formellen Voraussetzungen vorbildlich erfüllt, und Sie können sich auch nicht auf einen besonderen Kündigungsschutz berufen? Aber Sie stören sich an den Kündigungsgründen, etwa weil Ihnen ein Vorwurf gemacht wird, der nicht den Tatsachen entspricht, eine Abmahnung nicht erfolgt war oder Sie bei der Schließung Ihrer Abteilung als einer der wenigen nicht anderweitig weiterbeschäftigt wurden?

					Im folgenden Kapitel erfahren Sie,

					
							
							welche Kündigungsarten es gibt – in welchen Fällen also die Kündigung inhaltlich berechtigt ist (ab S. 30),

						

							
							welche Rolle die Abmahnung vor einer verhaltensbedingten Kündigung spielt (ab S. 36),

						

							
							was bei der Sozialauswahl zu beachten ist, wenn betriebsbedingt gekündigt wird (ab S. 57).

						

					

				

			

			
				Die Rechtsgrundlage: das Kündigungsschutzgesetz

				Grundsätzlich wird zwischen drei Arten von ordentlichen Kündigungen unterschieden: der verhaltens-, der personen- und der betriebsbedingten Kündigung (siehe S. 33, 46 und 55). Hinzu kommt in Ausnahmefällen die außerordentliche Kündigung (siehe S. 65).

				Hier stellt sich die oft schwierige Frage, ob Sie diese Kündigung erfolgreich in Form einer echten Kündigungsschutzklage angreifen können. Diese unterscheidet sich von sonstigen Klagen zum Thema Kündigung dadurch, dass es darum geht, ob Ihr Arbeitgeber einen anerkannten Grund zur Kündigung hatte.

				Rechtsgrundlage, auch gegen die Gründe einer Kündigung vorzugehen, ist das Kündigungsschutzgesetz, das jedoch eine wichtige Einschränkung vorsieht. Während der ersten sechs Monate Ihres Beschäftigungsverhältnisses können Sie sich noch nicht darauf stützen, d. h., der Arbeitgeber kann Ihnen ohne Angabe von Gründen kündigen. Daran ändert sich auch nichts, wenn Sie vorher eine vertraglich vereinbarte Probezeit bestanden haben. Praktisch gesehen, sind Sie vielmehr im ersten halben Jahr in einer gesetzlichen Probezeit.

				
					Beispiel: Kündigung nach erfolgreicher Probezeit

					Wolfgang Hollmann wird als Elektrotechniker eingestellt. In seinem Arbeitsvertrag steht die Klausel: „Die ersten drei Monate gelten als Probezeit.“ Nach Ablauf der drei Monate findet ein Personalgespräch statt, in dem der Chef Herrn Hollmann bescheinigt, dass er die Probezeit bestanden habe. Einen Monat später erhält Herr Hollmann die Kündigung und erfährt von einem Arbeitskollegen, dass der Chef sich über seine Leistung unzufrieden geäußert habe. Er reicht Kündigungsschutzklage ein mit der Begründung, dass er die Probezeit bestanden habe.

				

				Allein mit dieser Argumentation wird Herr Hollmann den Kündigungsstreit nicht gewinnen, da unabhängig von einer vertraglichen Probezeit das Kündigungsschutzgesetz innerhalb der ersten sechs Monate nicht zur Anwendung kommt.

				
					In Kleinbetrieben sind Sie im Nachteil

					In Kleinbetrieben gilt das Kündigungsschutzgesetz nicht. Bis zum 31.12.2003 waren dies Unternehmen mit nicht mehr als fünf Mitarbeitern. Am 1.1.2004 ist dieser Schwellenwert auf zehn Beschäftigte angehoben worden. Sie können sich unter Umständen noch auf das alte Recht, also auf den niedrigen Wert berufen, wenn Sie schon vor der Gesetzesänderung im Unternehmen waren.

					
						Beispiel: Übergangsrecht

						Sie sind seit dem 1.1.2002 im Unternehmen und Ihnen wird zum 30.6.2009 gekündigt. Zum Zeitpunkt der Kündigung hat Ihr Betrieb neun Mitarbeiter und ist damit ein Kleinbetrieb.

					

					Das Kündigungsschutzgesetz gilt in diesem Fall dennoch für Sie, wenn Sie nachweisen, dass am 31.12.2003 mehr als fünf Beschäftigte im Unternehmen waren. Sie müssen dann aber genau belegen, dass in der Zwischenzeit diese damalige Beschäftigtengröße nicht durch Abgänge unterschritten worden ist.

					Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts können Sie sich nur so lange auf den früheren Kleinbetriebsbegriff stützen, wie die Anzahl der Altkollegen – Sie mitgerechnet – nicht unter sechs fällt.

				

			

			
				Was tun, wenn keine Gründe angegeben wurden?

				Es hält sich hartnäckig das Gerücht, jede Kündigung müsse im Kündigungsschreiben die Kündigungsgründe enthalten. Dies ist aber nicht der Fall; die Wirksamkeit einer Kündigung scheitert nicht daran, dass das Kündigungsschreiben keine Gründe nennt. Was aber ist, wenn Sie gegen eine Kündigung vorgehen möchten, Ihr Chef aber nichts oder nichts Genaues über den Kündigungsgrund mitgeteilt hat? Hier hilft Ihnen die Beweislastverteilung im Arbeitsgerichtsprozess.

				
					Wichtig

					Sie können Ihre Klage in einem solchen Fall ohne nähere Begründung einreichen. Ihr Arbeitgeber wird dann zunächst aufgefordert, sich über seine Kündigungsgründe zu erklären.

				

				Die Beweislastverteilung sagt im Wesentlichen, dass derjenige, der etwas behauptet, dies auch darlegen und beweisen muss, in unserem Beispiel also die Kündigungsgründe. Gelingt dieser Beweis nicht, so verliert der Arbeitgeber in der Regel den Rechtsstreit. Sind in Ihrer Kündigung keine Kündigungsgründe genannt, so können Sie Klage erheben, ohne etwas über mögliche Kündigungsgründe zu sagen. Dies muss zuerst Ihr Arbeitgeber tun. Im weiteren Verfahren wird er dann diese Gründe beweisen müssen.

			

			
				Die verhaltensbedingte Kündigung

				Mit dieser Kündigung behauptet Ihr Arbeitgeber ein Fehlverhalten, welches er nicht mehr hinnehmen will. Prüfen Sie die Situation und gehen Sie dabei wie folgt vor:

				
					
						
							
									
									Schritt für Schritt: Kündigung prüfen

								
							

						
						
							
									
									1

								
									
									
										Stimmen die Tatsachen?
									

								
							

							
									
									
									Wenn die Kündigung Behauptungen enthält, die nicht oder teilweise nicht der Wahrheit entsprechen, können Sie sich zunächst darauf beschränken, diese zu bestreiten, denn nicht Sie müssen den Verstoß beweisen, sondern Ihr Chef.

								
							

							
									
									2

								
									
									
										Gab es vorher eine einschlägige Abmahnung?
									

								
							

							
									
									
									Auch wenn der Vorwurf Ihres Arbeitgebers den Tatsachen entspricht und dieser ihn beweisen kann, berechtigt ihn dies im Regelfall immer noch nicht zu einer verhaltensbedingten Kündigung. Diese ist erst möglich, wenn er Sie schon einmal wegen des gleichen Fehlverhaltens abgemahnt hat. Besonders sollten Sie dabei darauf achten, dass es sich tatsächlich um den gleichen Verstoß handelt, den er Ihnen in einer vorhergehenden Abmahnung vorwarf.

								
							

						
					

				

				
					Beispiel: Unterschiedliche Tatvorwürfe

					Klaus Baumann wurde im Jahr 2008 zweimal wegen Verspätungen abgemahnt und auch jeweils darauf hingewiesen, dass bei einer Wiederholung eine Kündigung drohe. Als er im Januar 2009 vergisst, eine vorgeschriebene Datensicherung durchzuführen, bekommt er die Kündigung mit der Begründung, seine allgemeine Unzuverlässigkeit habe sich wiederholt und nach vorheriger Abmahnung bestätigt.

				

				Diese Kündigung ist nicht gerechtfertigt. Herr Baumann musste sich nur darauf einstellen, dass eine nochmalige Verspätung eine Kündigung zur Folge haben kann. Diese Warnfunktion der Abmahnung bestand aber nicht hinsichtlich seines sonstigen Verhaltens am Arbeitsplatz. Wird eine Kündigung auf eine Wiederholung eines abgemahnten Verhaltens gestützt, muss sich genau dieses im für die Kündigung zu beurteilenden Sachverhalt wiederholt haben. Das heißt, dass der Arbeitgeber Herrn Baumann in diesem Falle wegen der vergessenen Datensicherung hätte abmahnen müssen. Wäre Herr Baumann dagegen nochmals zu spät zur Arbeit erschienen, so hätte die erfolgte Abmahnung ihre Warnfunktion erfüllen können.

				
					Die Verdachtskündigung

					Der für den Arbeitnehmer schwierigste Fall der verhaltensbedingten Kündigung ist die sogenannte Verdachtskündigung. Der Arbeitgeber behauptet hier regelmäßig, den Mitarbeiter in Verdacht zu haben, Straftaten zum Nachteil des Unternehmens begangen zu haben. Ausreichend ist hier, dass der Arbeitgeber den Mitarbeiter angehört hat und dass er begründete Anhaltspunkte für seinen Verdacht vorbringt.

					
						Wichtig

						Der Verdacht des Arbeitgebers muss nicht bewiesen sein. Kündigungsgrund ist allein die Verdachtssituation als solche.

					

					Da nicht die nachgewiesene Straftat, sondern allein der Verdacht Kündigungsgrund ist, müssen allerdings starke Verdachtsmomente vorliegen, die nicht nur Vermutungen sein dürfen, sondern auf objektiv feststehenden Tatsachen beruhen und einen dringenden Tatverdacht begründen. Ist dies der Fall, so kommt es auf den wirtschaftlichen Verlust, der durch die vermutete Straftat eingetreten ist, nicht an.

					
						Beispiel: Pfandbons unterschlagen

						Bekannt wurde der Fall einer Supermarktkassiererin, die in Verdacht geraten war, Pfandbons in Höhe von 1,30 Euro veruntreut zu haben. Die Straftat konnte zwar im strafrechtlichen Sinne nicht hundertprozentig bewiesen werden; die Kündigung wurde gleichwohl in zwei Instanzen als rechtmäßige Verdachtskündigung bestätigt.

					

				

				
					Interessenabwägung als letzte Möglichkeit

					Auch wenn der Vorwurf stimmt und vorher eine einschlägige Abmahnung erfolgt ist, hat der Arbeitgeber, bevor er kündigt, eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen. Ihr Arbeitgeber muss also seine Interessen an der Kündigung gegen Ihre Interessen am Fortbestand des Arbeitsverhältnisses abwägen. Hier muss er zunächst prüfen, ob es anstelle der Kündigung ein milderes Mittel gibt. Ebenso ist zu klären, ob der Verstoß nicht nochmals mit einer Abmahnung geahndet werden müsste.

					
						Beispiel: Verhältnismäßigkeit gegeben?

						Bernd Schmidt ist seit 25 Jahren im Betrieb. Im Jahr 2005 wurde er einmal wegen Verspätung abgemahnt und auch darauf hingewiesen, dass bei einer Wiederholung eine Kündigung drohe. Im April 2009 kommt Herr Schmidt zehn Minuten zu spät und erhält die Kündigung.

					

					In diesem Fall wird der Arbeitgeber sehr sorgfältig belegen müssen, dass angesichts der sehr langen Betriebszugehörigkeit von Herrn Schmidt und des verhältnismäßig geringen Verstoßes nicht nochmals eine Abmahnung ausgereicht hätte. Herr Schmidt hat gute Chancen, den Kündigungsschutzprozess zu gewinnen, da in seinem Fall zweifelhaft ist, ob der Arbeitgeber seine Interessen nicht zugunsten des Arbeitnehmers hätte zurückstellen müssen.

				

			

			
				Exkurs: Die Abmahnung

				Wenn Sie aufgrund eines bestimmten Fehlverhaltens gekündigt werden, ist dies in der Regel erst möglich, wenn der Arbeitgeber Sie vorher abgemahnt hat, also ein Wiederholungsfall vorliegt.

				Keineswegs sollten Sie aus dem Erfordernis einer Abmahnung schließen, dass Sie immer einen Freischuss haben und erst nach einer erfolgten Abmahnung und einem erneuten Verstoß entlassen werden können. Es gibt eine ganze Reihe von Fehlern, bei denen schon bei einem Erstverstoß die Kündigung ausgesprochen werden kann (siehe S. 42 f.).

				
					Abmahnung ist formlos möglich

					Eine Abmahnung muss nicht wörtlich als solche überschrieben werden. Im Gegensatz zur Kündigung ist eine Abmahnung auch nicht zwingend schriftlich zu erteilen. Sie kann formlos mündlich und auch per E-Mail, Fax oder sogar per SMS wirksam ausgesprochen werden. Auch braucht sie nicht am Arbeitsplatz überreicht zu werden, sondern kann Sie zu Hause oder an einem anderen beliebigen Ort erreichen. Möglich ist es daher, eine Kündigung auch damit zu begründen, dass ein wiederholter Verstoß vorliegt, der bereits in der Vergangenheit einmal mündlich abgemahnt worden ist. Hingewiesen wird zwar immer wieder darauf, dass dies der Arbeitgeber wohl „kaum beweisen“ könne und daher sicherheitshalber eine schriftliche Abmahnung vorzuziehen sei. In der Praxis gibt es jedoch nicht wenige Fälle, in denen die mündliche Abmahnung klar durch Zeugen bewiesen werden konnte.

					Wird ein ausländischer Mitarbeiter mündlich oder schriftlich abgemahnt, muss sicher sein, dass er die Abmahnung verstehen kann. Im Zweifel ist eine Übersetzung nötig.

				

				
					Welche Inhalte muss eine Abmahnung enthalten?

					Nach der Rechtsprechung liegt eine Abmahnung vor, „wenn der Arbeitgeber in einer für den Arbeitnehmer hinreichend deutlich erkennbaren Art und Weise Leistungsmängel beanstandet und damit den Hinweis verbindet, dass im Wiederholungsfall der Inhalt und der Bestand des Arbeitsverhältnisses gefährdet ist“. Zwei Grundbestandteile, die vom Bundesarbeitsgericht Hinweis- und Warnfunktionen genannt werden, muss eine Abmahnung zwingend enthalten:

					
							
							den Hinweis auf einen Leistungsmangel oder ein nicht vertragsgemäßes Verhalten,

						

							
							die Warnung, bei einer Wiederholung arbeitsrechtliche Konsequenzen zu ziehen.

						

					

					Mit der Warnfunktion der Abmahnung soll dem Arbeitnehmer klargemacht werden, dass der Arbeitgeber bei weiterem Fehlverhalten das Arbeitsverhältnis beenden wird. An einer ausreichenden Warnung fehlt es dann, wenn keine Maßnahmen für den Fall der Wiederholung angedroht werden. Sie sind in diesen Fällen nicht abgemahnt, sondern nur ermahnt worden und Ihnen kann im Wiederholungsfall nicht einfach gekündigt werden.

					
						Wichtig

						Eine Rüge oder Ermahnung wird erst dann zur Abmahnung, wenn der Arbeitgeber nicht nur ein Fehlverhalten bemängelt, sondern gleichzeitig Konsequenzen für einen Wiederholungsfall androht.

					

					
						Beispiel: Wiederholte Unachtsamkeit

						Rolf Bollermann ist Kraftfahrer und beschädigt zum wiederholten Mal beim Einfahren in den Hof der Spedition den Außenspiegel seines Lkws. Hörbar für alle Mitarbeiter schreit der Chef, der aus dem Fenster alles beobachtet hat, ihn an: „Wenn das noch einmal passiert, dann schmeiß ich dich raus!“

					

					Dieser zweiteilige Satz des Chefs enthält alle Vorgaben, die eine ordnungsgemäße Abmahnung erfüllen muss. Ebenso wie bei einer schriftlichen Abmahnung ist nicht verlangt, dass der juristisch korrekte Begriff als Überschrift vorangeht. Herr Bollermann kann sich also nicht darauf berufen, sein Chef habe seine Standpauke nicht mit dem Satz eingeleitet: „Hiermit spreche ich eine Abmahnung aus“.

				

				
					Was ist abmahnfähig?

					Abmahnungen darf Ihr Arbeitgeber nicht willkürlich aussprechen. Er ist dazu nur dann berechtigt, wenn es sich um solche Abweichungen von seinen Erwartungen handelt, die Sie willentlich steuern können. Verstoßen Sie gegen eine klare arbeitsvertragliche Pflicht, ist der Arbeitgeber zur Abmahnung berechtigt. Dies gilt im Regelfall auch schon bei einem erstmaligen Verstoß.

					
						Verhalten gegenüber Kollegen und Vorgesetzten

						Abmahnfähig sind neben Fehlern im eigentlichen Leistungsbereich auch Verhaltensweisen gegenüber Arbeitskollegen und Vorgesetzten. Dazu gehören tätliche Angriffe auf Personen, Beleidigungen und systematisches Mobbing.

						Eine überaus große Bedeutung hat in diesem Zusammenhang das am 18.8.2006 in Kraft getretene Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Dieses Gesetz verbietet nicht nur dem Arbeitgeber selbst, seine Mitarbeiter zu diskriminieren, sondern er ist auch verpflichtet, aktiv gegen Dritte vorzugehen, wenn diese gegen das AGG verstoßen.

						Eine Abmahnung kann insoweit auch von einem Arbeitskollegen gerichtlich eingefordert werden.

						
							Beispiel: Herabsetzung von Kollegen

							Kurt Kunze ist Vorarbeiter auf einer Baustelle und macht sich regelmäßig über Mitarbeiter lustig, die aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch essen und keinen Alkohol trinken. Sein Chef erfährt davon, ist aber der Meinung, dass dies private Späße seien, in die er sich nicht einmischen wolle.

						

						Das AGG verlangt hier vom Chef, dass er sich einmischen muss. Die betroffenen Mitarbeiter könnten dies in einem arbeitsgerichtlichen Prozess durchsetzen. Im Wiederholungsfall wäre der Chef verpflichtet, den Vorarbeiter zu entlassen, auch wenn er selbst nicht hinter dieser Kündigung stehen würde.

					

					
						Arbeitsverweigerung

						Zu den gängigen Abmahnungsgründen zählt auch die Arbeitsverweigerung. Sie kann jedoch nur dann abgemahnt werden, wenn es eindeutig um eine Verweigerung zweifelsfrei geschuldeter Tätigkeiten geht. Die Teilnahme an einem Streik ist nur dann abmahnfähig, wenn es sich um einen wilden Streik handelt und eine konkrete Arbeitsbehinderung oder Störung des Betriebsfriedens vorliegt.

					

					
						Unpünktlichkeit

						Bei der Pünktlichkeit macht die Rechtsprechung Abstriche von der Regel, dass bereits beim ersten Verstoß abgemahnt werden darf. Auf eine einzelne Verspätung kann der Arbeitgeber zunächst noch keine Abmahnung stützen. Selbst wiederholte Verspätungen werden von der Rechtsprechung als nicht abmahnfähig angesehen, wenn sie nur geringfügig sind. Zur Abmahnung ist der Arbeitgeber erst dann berechtigt, wenn sowohl wiederholte wie auch mehr als geringfügige schuldhafte Unpünktlichkeit vorliegt.

					

				

				
					Nicht abmahnfähig

					
						Leistungsabfall durch Krankheit und Alter

						Ihnen werden krankheits- oder altersbedingte Leistungsmängel vorgeworfen? Grundsätzlich ist die zu einer Leistungseinbuße führende Krankheit kein Abmahnungsgrund. Dies gilt selbst dann, wenn Ihr Arbeitgeber der Meinung ist, dass Sie an Ihrer Krankheit selbst schuld sind. So liegt beispielsweise bei Alkoholabhängigkeit eine Krankheit vor, die grundsätzlich nicht abmahnfähig ist, während eine Abmahnung wegen Alkoholkonsums am Arbeitsplatz als Fehlverhalten möglich ist. Allerdings muss der Arbeitnehmer im Streitfall durch ein ärztliches Gutachten nachweisen, dass er alkoholabhängig ist. Bringt er aus falscher Scham diesen Einwand nicht, kann er sich nicht darauf stützen, dass die Krankheit für den Vorfall verantwortlich ist. Eine Abmahnung wegen schlechter Leistungen ist auch dann nicht möglich, wenn es sich um einen normalen altersbedingten Leistungsabfall handelt. Diesen muss der Arbeitgeber in Kauf nehmen.

						
							Beispiel: Abmahnung bei Minderleistung

							Horst Kampe ist 61 Jahre und arbeitet in einer Reinigungskolonne. Sein Chef mahnt ihn ab, weil er mit seinen jüngeren Kollegen nicht mehr mithalten kann.

						

						Die Abmahnung ist unwirksam, da der Arbeitgeber den altersbedingten Leistungsabfall seiner Mitarbeiter hinnehmen muss. Was unter „normalem Leistungsabfall“ zu verstehen ist, legen die Gerichte recht großzügig aus. Je nach Tätigkeit wird ein Leistungsabfall bis zu 50 Prozent als noch für den Arbeitgeber hinnehmbar angesehen.

					

					
						Streikteilnahme

						Niemand darf Sie wegen der Teilnahme an einem Streik abmahnen, geschweige denn kündigen. Voraussetzung ist allerdings, dass es sich um einen rechtmäßigen Streik handelt. Ein solcher liegt nur dann vor, wenn die beteiligte Gewerkschaft diesen nach Ablauf der Friedenspflicht ausgerufen hat. Die Friedenspflicht besteht, solange die Tarifverhandlungen nicht als gescheitert angesehen werden können. Ausnahmen gibt es beim Warnstreik.

					

				

				
					Kündigung ohne Abmahnung

					Ohne vorherige Abmahnung können Sie vor allem dann entlassen werden, wenn Ihnen Ihr Arbeitgeber eine Straftat, insbesondere einen Warendiebstahl, vorwerfen kann. Dies kann auch ein Bagatelldelikt sein.

					
						Beispiel: Der Bagatelldiebstahl

						Irene Peters arbeitet in einer Drogerie. Bei einer Taschenkontrolle wird bei ihr eine Parfümflasche gefunden. Sie rechtfertigt sich damit, dass sie keinen Schaden verursacht habe, da es sich um einen bereits angebrochenen Probierartikel gehandelt habe.

					

					Frau Peters wird mit ihrer Kündigungsschutzklage wenig Aussicht auf Erfolg haben. In diesen Bereichen ist die Rechtsprechung äußerst rigoros und lässt Einwände „wegen Geringfügigkeit“ nicht zu. Die Arbeitsgerichte zitieren hier häufig den berühmten Bienenstich-Fall: Das Bundesarbeitsgericht hatte in einer Entscheidung aus dem Jahr 1984 die Kündigung einer Bäckereiangestellten auch ohne Abmahnung für berechtigt erklärt, weil sie sich ein Stück Kuchen einverleibt hatte, ohne es zu bezahlen. Ähnlich war die Situation im Kiwi-Fall. Hier wurden drei Kiwis gestohlen, die Kündigung war gerechtfertigt. Weitere Beispiele aus der Rechtsprechung für eine Kündigungsberechtigung ohne vorherige Abmahnung sind:

					
							
							Beleidigung von Kunden,

						

							
							Androhung von Krankheit für den Fall, dass Urlaub nicht gewährt wird,

						

							
							wiederholte Fehlbeträge in der Kasse,

						

							
							sexuelle Belästigungen, wenn weder Abmahnung noch Versetzung Erfolg versprechend scheinen,

						

							
							Prügeleien unter Arbeitnehmern,

						

							
							ein tätlicher Angriff auf den Chef,

						

							
							Einbehaltung von einigen Pfandmarken für Leergut.

						

					

					
						Vorsicht bei Selbstbeurlaubung

						Zu den klassischen eindeutigen Fällen, bei denen ohne Abmahnung gekündigt werden kann, zählt unentschuldigtes Fehlen. Unter Umständen berechtigt dieses Verhalten sogar zur außerordentlichen Kündigung (siehe S. 65). Unentschuldigtes Fehlen ist auch dann nicht rechtmäßig, wenn sich Ihr Arbeitgeber geweigert hat, trotz begründeten Antrags einen freien Tag oder Urlaub zu gewähren. Sie können hier noch so sehr „im Recht“ sein, eine Selbstbeurlaubung ist Ihnen niemals erlaubt, es sei denn, Sie lassen einen dringend benötigten Urlaubstag per einstweiliger Anordnung vom Arbeitsgericht festsetzen.

					

				

				
					Chance zur Besserung gegeben?

					Abmahnungen sind notwendige Vorstufen zur Kündigung, die dann berechtigt ist, wenn ein Wiederholungsfall eintritt. Wie sieht es aber aus, wenn Ihr Arbeitgeber einen solchen Wiederholungsfall unmittelbar nach Ausspruch der Abmahnung zum Anlass für eine Kündigung nimmt? Kann er verlangen, dass Sie Ihr Verhalten von heute auf morgen anpassen? Hier sagt die Rechtsprechung, dass der Einzelfall entscheidet. Maßgeblich ist, ob es dem Arbeitnehmer möglich ist, in der Zeit zwischen der ersten Abmahnung und dem Wiederholungsfall den in der Abmahnung formulierten Voraussetzungen nachzukommen.

					
						Beispiel: Kündigung drei Tage nach der Abmahnung

						Gerda Kranich ist Schreibkraft und braucht für das Abarbeiten von Diktaten die doppelte Zeit wie ihre Kolleginnen. In einer Abmahnung wird sie aufgefordert, ihre Schreibgeschwindigkeit um mindestens 50 Prozent zu erhöhen. Als der Arbeitgeber drei Tage später feststellt, dass sich an der Schreibgeschwindigkeit nichts geändert hat, spricht er mit Hinweis auf einen vorher abgemahnten Wiederholungsfall die leistungsbedingte Kündigung aus.

					

					In diesem Fall wird Frau Kranich vor dem Arbeitsgericht Recht bekommen. Erfolgt eine Abmahnung wegen einer Minder- oder Schlechtleistung, muss dem Arbeitnehmer ausreichend Zeit und Gelegenheit gegeben werden, sein Verhalten zu ändern und seine Arbeitsweise den Anforderungen anzupassen, die der Arbeitgeber an ihn stellt. Im Streitfall würde das Gericht dazu feststellen oder durch einen Sachverständigen feststellen lassen, inwieweit Frau Kranich durch eigenen Antrieb oder Training in der Lage sein kann, ihre Schreibgeschwindigkeit in der vorgegebenen Weise zu erhöhen.

					
						Beispiel: Die postwendende wirksame Kündigung

						Gerda Kranich hat sich krank gemeldet, ihren gelben Schein aber erst nach einer Woche abgegeben. Sie erhält eine Abmahnung, bei der sie auf ihre Pflicht zur Vorlage bis zum dritten Tag hingewiesen wird. Als sie die Nachfolgebescheinigung wiederum mit mehreren Tagen Verspätung beibringt, wird ihr gekündigt.

					

					In diesem Fall kann sich Frau Kranich nicht darauf berufen, zu wenig Zeit für die Anforderung des Arbeitgebers zur Verfügung gehabt zu haben. Eine extrem kurze Folge von Abmahnung, Wiederholung des abgemahnten Verhaltens und Kündigung ist daher in derartigen Fällen möglich.

				

				
					Betriebsrat bleibt bei der Abmahnung außen vor

					Im Gegensatz zur Kündigung, bei der zwingend vorher eine Anhörung des Betriebsrats erfolgen muss, ist der Arbeitgeber weder verpflichtet, vor der Zustellung einer Abmahnung den Betriebsrat anzuhören, noch muss er den Betriebsrat im Nachhinein über eine Abmahnung informieren. Da der Betriebsrat aber zur beabsichtigten Kündigung zu hören ist, erhält er in der Regel vorherige Abmahnungen zugeleitet.

				

			

			
				Die personenbedingte Kündigung

				Ihnen kann unter Umständen auch wirksam gekündigt werden, wenn Sie, so die Rechtsprechung, „zum Zeitpunkt der Kündigung und voraussichtlich auch danach die Fähigkeit und Eignung nicht besitzen, die geschuldete Arbeitsleistung ganz oder teilweise zu erbringen“. Personenbedingte Kündigungsgründe sind beispielsweise Krankheit, eine fehlende Arbeitserlaubnis oder der Entzug des Führerscheins, wenn der Job ohne diesen nicht ausgeübt werden kann. Die personenbedingte Kündigung hat in der Praxis ihre größte Bedeutung bei der Kündigung wegen Krankheit (siehe S. 48 ff.).

				Bei personenbedingten Kündigungen gilt der Grundsatz, dass eine ergebnislose Abmahnung vorausgegangen sein muss, nicht.

				
					Beispiel: Fehlende Eignung

					Walter Wieland ist Busfahrer in einem Reiseunternehmen. Aufgrund zahlreicher Verkehrsdelikte im privaten Bereich wird sein Personenbeförderungsschein nicht verlängert. Herr Wieland bekommt die Kündigung, die begründet ist, weil er nicht mehr die Eignung zur Erfüllung der geschuldeten Arbeitsleistung besitzt. Er kann dagegen nicht einwenden, dass er wegen seiner Verkehrsverstöße erst hätte abgemahnt werden müssen, da es sich nicht um eine verhaltens-, sondern um eine personenbedingte Kündigung handelt.

				

				
					Schlechtleistung – personenbedingt oder verhaltensbedingt?

					Allerdings gibt es auch Kündigungen, bei denen sich erst durch ein gerichtliches Verfahren herausstellt, ob es sich um eine personen- oder eine verhaltensbedingte Kündigung handelt. Von dieser Vorüberlegung hängt es dann oftmals ab, ob eine Kündigung gerechtfertigt ist. In der Praxis handelt es sich dabei meist um den Vorwurf einer sogenannten Schlechtleistung, die sowohl in der Person des Arbeitnehmers liegen als auch seinem Verhalten zugerechnet werden kann.

					
						Beispiel: Kündigung wegen Schlechtleistung

						Laura Kirst arbeitet als Datenerfasserin. Ihr Chef bemängelt ihre Arbeitsgeschwindigkeit. Er mahnt sie zunächst ab und kündigt ihr dann mit der Begründung, dass sie seiner Aufforderung nach schnellerer Leistung nicht nachgekommen sei.

					

					Derartige Sachverhalte werden auch unter dem Begriff „Umgang mit Low-Performern“ beschrieben. Solche Kündigungen können im Einzelfall als verhaltensbedingte Kündigungen berechtigt sein, setzen aber voraus, dass der Arbeitgeber feststellt und im Falle eines Prozesses beweisen kann, dass die erwartete Leistung erheblich unterhalb der durchschnittlichen Leistungen vergleichbarer Mitarbeiter liegt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Arbeitgeber einen altersbedingten Leistungsabfall hinnehmen muss.

					
						
							
								
										
										Checkliste: So prüfen Sie den Vorwurf einer Schlechtleistung

									
								

							
							
								
										
										•

									
										
										Liegen Sie in Ihrer Arbeitsleistung verglichen mit anderen Mitarbeitern innerhalb der Norm? Dann kommt eine verhaltensbedingte Kündigung nur dann in Betracht, wenn Sie sich arbeitsvertraglich ausdrücklich zu einer Mehrleistung verpflichtet haben.

									
								

								
										
										•

									
										
										Liegen Sie in Ihrer Arbeitsleistung unterhalb der Norm? Dann können Sie nach entsprechender Abmahnung gekündigt werden, wenn Ihr Arbeitgeber sonstige Möglichkeiten, wie Schulungen usw., ausgeschöpft hat.

									
								

								
										
										•

									
										
										Liegen Sie in Ihrer Arbeitsleistung unterhalb der Norm, aber aus Gründen, die in Ihrer Person, insbesondere in Ihrem Gesundheitszustand oder Ihrem Alter liegen? Dann kann Ihnen nur personenbedingt gekündigt werden.

									
								

							
						

					

				

				
					Krankheit und Kündigung

					Ein weit verbreiteter Irrtum lautet: „Während oder wegen einer Krankheit darf mir nicht gekündigt werden.“ Beides trifft nicht zu, denn die krankheitsbedingte Kündigung ist geradezu der klassische Fall der personenbedingten Kündigung. Allerdings sind die Voraussetzungen bei dieser Kündigungsart sehr kompliziert, was im Ergebnis dazu führt, dass viele Kündigungsschutzverfahren zugunsten der klagenden Arbeitnehmer ausgehen. Grundsätzlich ist zwischen zwei Arten von krankheitsbedingten Kündigungen zu unterscheiden.

					
						Kündigung wegen einer Dauererkrankung

						Aufgrund einer bestehenden Krankheit, die über den sechswöchigen Zeitraum der Entgeltfortzahlung hinausgeht, muss vom Arbeitgeber eine sogenannte negative Gesundheitsprognose gestellt werden. Dies bedeutet, dass der Zeitpunkt einer Genesung objektiv nicht vorhersehbar ist. Zu betrachten ist dabei nach der Rechtsprechung ein Zeitraum von 24 Monaten. Aber auch wenn über einen solchen Zeitraum eine negative Gesundheitsprognose anzunehmen ist, muss die Kündigung noch nicht automatisch berechtigt sein. Vielmehr ist es am Arbeitgeber darzulegen, dass diese krankheitsbedingten Fehlzeiten zu einer erheblichen Beeinträchtigung der betrieblichen oder wirtschaftlichen Interessen führen und ihm Überbrückungsmaßnahmen nicht möglich oder unzumutbar sind. Schließlich muss der Arbeitgeber, selbst wenn all diese Voraussetzungen zutreffen, wie bei der verhaltensbedingten Kündigung eine umfassende Interessenabwägung vornehmen.

						
							Beispiel: Atemnot

							Herbert Karl arbeitet in einer Chemiefabrik und muss mit gefährlichen Stoffen umgehen. Da ihm sein Arbeitgeber keine Atemschutzmaske zur Verfügung stellte, atmete Herr Karl über längere Zeit giftige Dämpfe ein, die zu einer Bronchialerkrankung führten. Aufgrund dieser Bronchialerkrankung war Herr Karl lange Zeit arbeitsunfähig.

						

						Im Rahmen der Interessenabwägung muss der Arbeitgeber hier beachten, dass die Erkrankung von Herrn Karl auf einer betrieblichen Ursache beruht. Eine Kündigung ist nicht ohne Weiteres zulässig. Behauptet ein Arbeitnehmer, dass ein Arbeitsunfall vorliegt oder die Krankheit eine betriebliche Ursache hat, dann muss der Arbeitgeber beweisen, dass dies nicht der Fall ist. Bei der Interessenabwägung sind insbesondere weiterhin zu beachten: besonders lange Betriebszugehörigkeit, Unterhaltsverpflichtungen, das Lebensalter und eventuelle Schwerbehinderungen.

						Bei einer Kündigung wegen Dauererkrankung haben Sie folgende Verteidigungsmöglichkeiten. Prüfen Sie Schritt für Schritt, ob die in der Kündigung angegebenen Gründe zutreffen oder in irgendeiner Weise anfechtbar sind:

						
							
								
									
											
											Schritt für Schritt: Kündigung prüfen

										
									

								
								
									
											
											1

										
											
											
												Stimmt die negative Gesundheitsprognose?
											

										
									

									
											
											
											Die Behauptung des Arbeitgebers, dass Sie in den nächsten 24 Monaten nicht wieder arbeitsfähig werden, kann reine Spekulation sein. Sie können dies dadurch widerlegen, dass Sie Ihren Arzt von der Schweigepflicht entbinden und ihn als sachverständigen Zeugen über Ihre voraussichtliche Genesung berichten lassen.

										
									

									
											
											2

										
											
											
												Wird Ihr Chef unzumutbar beeinträchtigt?
											

										
									

									
											
											
											Hier können Sie Argumente vortragen, nach denen es Ihrem Arbeitgeber möglich ist, auch bei einer ungewissen Gesundheitsprognose Ihren Arbeitsplatz durch Umorganisation, insbesondere durch Einstellung einer Ersatzkraft, für Sie zu reservieren.

										
									

									
											
											3

										
											
											
												Die Interessenabwägung
											

										
									

									
											
											
											Wurden die Punkte 1 und 2 bejaht, dann hat der Arbeitgeber abzuwägen, ob die Beeinträchtigungen hinzunehmen sind oder nicht. Besondere Fälle stellen hier Erkrankungen aufgrund von Arbeitsunfällen dar sowie Erkrankungen als Folge vom Arbeitgeber nicht eingehaltener Sicherheitsvorschriften.

										
									

								
							

						

					

					
						Kündigung wegen häufiger Kurzerkrankungen

						Bei dieser Form der krankheitsbedingten Kündigung wird zunächst in die Vergangenheit geblickt. Erst wenn in einem Zeitraum von mindesten zwei Jahren – nur in Ausnahmefällen reichen nach der Rechtsprechung auch kürzere Zeiträume – erhebliche Fehlzeiten festzustellen sind, hat dies Indizwirkung für eine negative Zukunftsprognose.

						
							Wichtig

							Eine negative Prognose darf nicht wegen Fehlzeiten in der Schwangerschaft getroffen werden. Die Rechtsprechung erkennt an, dass es bei einer Schwangerschaft zu gesundheitlichen Störungen kommen kann. Erforderlich ist aber, dass die Erkrankungen auf der Schwangerschaft beruhen.

						

						Wie bei einer lang anhaltenden Krankheit muss der Arbeitgeber darlegen, dass voraussichtliche Kurzerkrankungen zu einer erheblichen Beeinträchtigung der betrieblichen oder wirtschaftlichen Interessen führen und ihm Überbrückungsmaßnahmen nicht möglich oder unzumutbar sind. Schließlich muss der Arbeitgeber auch hier, selbst wenn all diese Voraussetzungen zutreffen, eine umfassende Interessenabwägung wie bei der lang anhaltenden Krankheit vornehmen. Allerdings fließen hier zugunsten des Arbeitgebers erhebliche Lohnfortzahlungskosten ein.

						
							Beispiel: Hohe Entgeltfortzahlungskosten

							Peter Mönch erkrankt am 03.01.2009 an einer Grippe und ist zwei Wochen arbeitsunfähig. Am 24.04.2009 bricht er sich beim Skifahren das Bein und ist für sechs Wochen arbeitsunfähig. Am 20.06.2009 verdirbt sich Herr Mönch den Magen und wird zwei Wochen krankgeschrieben. Am 08.10.2009 meldet sich Herr Mönch wegen einer Sehnenscheidenentzündung weitere drei Wochen krank. Hierauf erhält er die Kündigung wegen häufiger Kurzerkrankungen.

						

						Sofern Sie aber in einem Kleinbetrieb mit bis zu 30 Arbeitnehmern beschäftigt sind, können Sie Ihrem Arbeitgeber entgegenhalten, dass er die Entgeltfortzahlungskosten durch die Krankenkasse zum großen Teil rückerstattet bekommt.

						Prüfen Sie Ihre Verteidigungsmöglichkeiten bei der Kündigung wegen häufiger Kurzerkrankungen:

						
							
								
									
											
											Schritt für Schritt: Kündigung prüfen

										
									

								
								
									
											
											1

										
											
											
												Stimmt die negative Gesundheitsprognose?
											

										
									

									
											
											
											Wie bei lang anhaltenden Erkrankungen können Sie Ihren Arzt auch hier von der Schweigepflicht befreien und ihn als sachverständigen Zeugen benennen.

										
									

									
											
											2

										
											
											
												Wird Ihr Chef unzumutbar beeinträchtigt?
											

										
									

									
											
											
											Hier haben Sie es schwerer als bei einer Dauererkrankung, denn Ihr Chef kann einwenden, er habe weiterhin Entgeltfortzahlungskosten. Auch das Argument, eine Ersatzkraft einzustellen, ist bei ungewissen Zeiträumen weniger durchschlagend.

										
									

									
											
											3

										
											
											
												Die Interessenabwägung
											

										
									

									
											
											
											Wurden die Punkte 1 und 2 bejaht, dann hat der Arbeitgeber abzuwägen, ob die Beeinträchtigungen hinzunehmen sind oder nicht. Allerdings fließen in die Interessenabwägung zugunsten des Arbeitgebers erhebliche Lohnfortzahlungskosten ein.

										
									

								
							

						

						Für beide Arten der krankheitsbedingten Kündigung besteht die Möglichkeit, Vergleichszahlen heranzuziehen. So gibt es Statistiken, wie hoch die durchschnittliche Krankheitsdauer oder -häufigkeit bei Arbeitnehmern in vergleichbaren Berufen und im gleichen Lebensalter ist. Dies kann ein wichtiges Indiz dafür sein, ob der krankheitsbedingte Ausfall eines Arbeitnehmers vom Arbeitgeber hinzunehmen ist oder nicht.

					

					
						Betriebliches Eingliederungsmanagement

						Der Arbeitgeber ist verpflichtet, immer dann, wenn Sie am Stück oder zusammengerechnet mehr als sechs Wochen erkrankt sind, mit Ihnen ein betriebliches Eingliederungsmanagement durchzuführen. Dabei muss er mit Ihnen erörtern, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um Arbeitsunfähigkeit künftig zu vermeiden. Das betriebliche Eingliederungsmanagement ist in allen Fällen und unabhängig von der Betriebsgröße durchzuführen.

						In diesem Zusammenhang ist der Arbeitgeber auch verpflichtet, darüber nachzudenken, ob die Möglichkeit besteht, Ihren Arbeitsplatz leidensgerecht umzugestalten. Dies kann geschehen, indem er Ihnen beispielsweise bei einer Bandscheibenerkrankung eine spezielle Sitzgelegenheit oder ein Stehpult zur Verfügung stellt. Hat Ihr Arbeitgeber versäumt, ein betriebliches Eingliederungsmanagement durchzuführen, können Sie im Falle einer Kündigung einwenden, die zu erwartenden Fehlzeiten hätten durch ein solches vermieden oder vermindert werden können.

						Sie müssen sich auf ein betriebliches Eingliederungsmanagement nicht einlassen, insbesondere sind Sie nicht verpflichtet, Ihrem Chef Details Ihrer Erkrankung mitzuteilen. Ihre Weigerung könnte Ihrem Chef jedoch ein gutes Argument für eine krankheitsbedingte Kündigung liefern: Sie untermauern damit seine negative Gesundheitsprognose.

					

				

			

			
				Die betriebsbedingte Kündigung

				Ob ein wichtiger Auftrag wegfällt, eine Abteilung geschlossen oder ein genereller Sparbeschluss umgesetzt wird: Die Folge ist fast immer, dass Arbeitsplätze durch die unternehmerische Entscheidung entfallen. Für diesen Fall sind im Kündigungsschutzgesetz besondere Spielregeln festgelegt.

				Eine betriebsbedingte Kündigung ist dann zulässig, wenn sie durch dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers im Betrieb entgegenstehen, bedingt ist. So sagt es der Gesetzgeber.

				Zunächst muss über Umstrukturierungsmaßnahmen entschieden worden sein, die zur Folge haben, dass Ihr Arbeitsplatz dauerhaft entfällt. Ob diese Entscheidung vernünftig ist oder nicht, wird grundsätzlich gerichtlich nicht überprüft. Eine Grenze wird hier alleine durch eine offenkundig unsachliche, unvernünftige oder willkürliche Entscheidung gesetzt. Voll überprüfbar und vom Arbeitgeber zu beweisen ist aber, ob es tatsächlich eine solche unternehmerische Entscheidung gab.

				Gründe, die zu einer derartigen Entscheidung führen können, sind beispielsweise Auftragsrückgang, Rationalisierungsmaßnahmen oder eine Änderung der Fertigungsmethoden. Aufgrund der betrieblichen Erfordernisse muss dann die Beschäftigungsmöglichkeit des Arbeitnehmers dauerhaft entfallen. Die Beweislast für den dauerhaften Wegfall trägt der Arbeitgeber.

				
					Die Kündigung muss wirklich betriebsbedingt sein

					Zwischen der Unternehmerentscheidung und der Kündigung muss ein Zusammenhang bestehen, d. h., die Entscheidung darf nicht nur ein willkommener Anlass für die Kündigung aus ganz anderen Motiven sein.

					
						Beispiel: Motiv vorgetäuscht

						Ilse Peters ist Sachbearbeiterin bei einer Versicherung. Der Arbeitgeber entscheidet sich, die Betriebskantine zu schließen, und kündigt Frau Peters betriebsbedingt.

					

					Hier ist ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Unternehmerentscheidung und Kündigung nicht gegeben. Die Schließung der Kantine berührt den Arbeitsbereich von Frau Peters nicht. Anders wäre dies, wenn sie wesentlich auch für die Lohnabrechnung der Kantinenangestellten zuständig wäre.

				

				
					Das Ultimo-ratio-Prinzip

					Die Kündigung muss immer das letzte dem Arbeitgeber zur Verfügung stehende Mittel sein. Er muss darlegen und beweisen, dass Überbrückungsmaßnahmen nicht in Betracht kommen. Dies bedeutet, dass der Arbeitgeber vor dem Ausspruch betriebsbedingter Kündigungen zunächst die Einführung von Kurzarbeit geprüft haben muss. Während der Dauer von Kurzarbeit sind betriebsbedingte Kündigungen regelmäßig ausgeschlossen, weil vorrangig versucht werden muss, eine unternehmerische Schieflage mit Kurzarbeit anstelle von Kündigungen aufzufangen.

					
						Wichtig

						Stets ist zu prüfen, ob eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers zu geänderten Bedingungen, z. B. auf einem anderen Arbeitsplatz, möglich ist.

					

				

				
					Wenn Kurzarbeitsmaßnahmen laufen

					Der Arbeitsplatz muss dauerhaft entfallen sein. Befindet sich Ihr Betrieb allerdings in Kurzarbeit, so ist Ihr Arbeitgeber davon ausgegangen, dass der Arbeitsmangel nur vorübergehender Natur ist. Dies hat er bei der Antragstellung bei der Bundesagentur für Arbeit so angegeben. Um eine Kündigung während der Kurzarbeit zu begründen, müssen also zu den Gründen, die zur Kurzarbeit geführt haben, weitere Gründe kommen, die den Wegfall Ihres Arbeitsplatzes belegen.

				

				
					Die Sozialauswahl prüfen

					Da bei der betriebsbedingten Kündigung weder Ihr Fehlverhalten noch ein persönliches Defizit Grund für Ihre Entlassung sein kann, muss sich Ihr Arbeitgeber grundsätzlich überlegen, ob er nicht Sie, sondern einen anderen Mitarbeiter entlässt. Die Entscheidung Ihres Arbeitgebers, überhaupt Entlassungen vorzunehmen, können Sie dagegen oftmals nicht angreifen. Anders verhält es sich bei der Sozialauswahl, bei der festzustellen ist, welche Mitarbeiter laut Kündigungsschutzgesetz am wenigsten schutzbedürftig sind.

					Im Folgenden erfahren Sie, nach welchen Kriterien und mit welchen Argumenten Sie das Ergebnis der Sozialauswahl in Frage stellen können, um eine Rücknahme der Kündigung zu erwirken.

					
						1 Der vergleichbare Kollegenkreis

						Sie bringen das Argument vor: „Nicht ich, sondern ein anderer, weniger schutzbedürftiger Mitarbeiter hätte entlassen werden müssen.“ Ihr Chef hält Ihnen entgegen, dass nur Sie für eine Entlassung in Frage kommen, weil keine vergleichbare Person existiere, die statt Ihrer entlassen werden könne?

						
								
								Dagegen können Sie sich wehren, wenn Sie andere konkrete Tätigkeiten in Ihrem Betrieb aufzählen, die Sie als Ersatz für Ihre gestrichene bisherige Stelle ausfüllen könnten.

							

								
								Dann muss Ihr Arbeitgeber darlegen und beweisen, warum er Ihnen diese Tätigkeiten nicht übertragen kann oder warum die bisherigen Stelleninhaber nach den Kriterien der Sozialauswahl einen höheren Rang belegen als Sie. Dabei muss er auch solche Arbeitsplätze einbeziehen, die Sie zwar nicht auf Anhieb, aber zumindest nach einer Einarbeitungszeit ausfüllen können.

							

								
								Erst wenn eine Einarbeitungszeit von drei Monaten nicht genügt, kann ein Arbeitsplatz aus dem Kreis der vergleichbaren Alternativen herausgenommen werden.

							

						

						
							Beispiel: Der Maschinenarbeitsplatz entfällt

							Waldemar Fertig ist gelernter Drucker. Der Betrieb, in dem er arbeitet, druckt mit einer 4-Farben- und einer 6-Farben- Druckmaschine. Bisher hat Herr Fertig nur an der 4-Farben- Maschine gearbeitet. Als diese Maschine verkauft wird, wird ihm gekündigt. Herr Fertig trägt vor, dass er nach einer zumutbaren Einarbeitungszeit auch an der 6-Farben-Druckmaschine eingesetzt werden könne. Wenn dies zutrifft, ist Herr Fertig mit den Druckern an der 6-Farben-Maschine vergleichbar.

						

					

					
						2 Ihre soziale Schutzbedürftigkeit

						Hier geht es um die Frage, was bei der Sozialauswahl zu Ihren Gunsten zu beachten ist. Das Gesetz schreibt folgende Kriterien zwingend vor:

						
								
								die Dauer der Betriebszugehörigkeit,

							

								
								das Lebensalter,

							

								
								Unterhaltspflichten,

							

								
								gegebenenfalls Schwerbehinderungen.

							

						

						Ergeben diese Eigenschaften in der Summe eine höhere Bewertung als bei den vergleichbaren Mitarbeitern, so trifft es nicht Sie, sondern denjenigen Kollegen, der die wenigsten Sozialpunkte in Anspruch nehmen kann. Eine Rangfolge gibt es bei den Auswahlkriterien nicht. Der Arbeitgeber ist in der Gewichtung der Kriterien weitestgehend frei. Hier sollten Sie überprüfen, ob die mit Ihnen vergleichbaren Mitarbeiter möglicherweise weniger schutzwürdig sind als Sie, ob Sie beispielsweise mehr unterhaltsberechtigte Angehörige oder ein deutlich höheres Lebensalter haben.

						
							Beispiel: Unterhaltspflichten

							Erna Ehrlich ist Reinigungskraft in einer Firma, die zehn Putzkräfte beschäftigt. Frau Ehrlich ist 57 Jahre alt, verheiratet und hat einen 16-jährigen Sohn, der zu Hause lebt und noch zur Schule geht. Frau Ehrlich bekommt eine betriebsbedingte Kündigung und muss feststellen, dass ihre Kollegin, die 20 Jahre alt ist, ledig und kinderlos, keine Kündigung erhalten hat. Frau Ehrlich sollte hier eine fehlerhafte Sozialauswahl rügen, weil ihre Kollegin sozial weniger schutzwürdig ist als sie selbst.

						

					

					
						Prüfen Sie: Liegt eine Diskriminierung vor?

						Sie fühlen sich diskriminiert, weil Sie bei gleicher Betriebszugehörigkeit gegenüber einem Kollegen, der drei Jahre älter ist, den Kürzeren gezogen haben? Das neue Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) legt fest, dass der Arbeitgeber das Lebensalter in die Sozialauswahl einbeziehen darf. Es gibt aber zahlreiche Experten, die das Gesetz an dieser Stelle für europarechtswidrig halten.

						
							Wichtig

							Wenn Sie bei einer Sozialauswahl deswegen zu den Verlierern zählen, weil Sie zu den Jüngeren gehören, sollten Sie dies im Kündigungsschutzprozess auf jeden Fall rügen. Es ist durchaus möglich, dass Sie vor dem Arbeitsgericht damit Gehör finden.

						

					

					
						Arbeitgeber hat Vorauswahl getroffen

						Seit der letzten Reform des Kündigungsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber im Vorfeld die Möglichkeit, zu verhindern, dass bestimmte Arbeitnehmer bei der Sozialauswahl schlecht abschneiden und gehen müssen. Er kann diese aus der Sozialauswahl ausnehmen, wenn ihre Weiterbeschäftigung „insbesondere wegen ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen oder zur Sicherung einer ausgewogenen Personalstruktur des Betriebs im berechtigten betrieblichen Interesse liegt“.

						
							Beispiel: Der wichtigste Mitarbeiter

							Der Chinese Han Hu arbeitet in einem Team von fünf Maschineneinrichtern. Wegen einer Teilschließung sollen drei Mitarbeiter entlassen werden. Da die Firma wichtige Kunden in China hat und Herr Hu bei technischen Rückfragen immer dolmetscht, möchte der Chef nicht auf ihn verzichten und nimmt ihn von vornherein aus dem Kreis der möglichen Kandidaten für eine Kündigung heraus.

						

						Ist ein Betriebsrat vorhanden, kann dieser zusammen mit dem Arbeitgeber eine Liste derjenigen Mitarbeiter aufstellen, die für den Betrieb so wichtig sind, dass sie von vornherein aus der Sozialauswahl herausfallen. Der Unterschied zu einer einseitigen Auswahl durch den Arbeitgeber liegt in der Angreifbarkeit dieser Entscheidung. Während Sie im Fall, dass der Arbeitgeber allein entschieden hat, im Kündigungsschutzprozess vortragen können, die Vorsortierung sei von sachfremden Argumenten getragen, kann das Gericht die Betriebsratsliste nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüfen.

						Betriebsbedingte Massenkündigungen, bei denen sich der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat vorab auf eine Namensliste festgelegt hat, sind sehr viel schwieriger anzugreifen als Kündigungen ohne Namensliste.

					

					
						Verhandlungen des Betriebsrats/Nachteilsausgleich

						Gibt es in Ihrem Unternehmen einen Betriebsrat und beabsichtigt der Arbeitgeber eine größere Zahl von betriebsbedingten Kündigungen auszusprechen, so ist er unter bestimmten Voraussetzungen dazu verpflichtet, mit seinem Betriebsrat über einen sogenannten Interessenausgleich zu verhandeln, Der Interessenausgleich regelt im Vorfeld vor einem Sozialplan üblicherweise das Ob und Wie des Personalabbaus.

						Verhandelt der Arbeitgeber nicht oder nicht ausreichend mit dem Betriebsrat über einen Interessenausgleich, so sieht der Gesetzgeber vor, dass dieses Verhalten sanktioniert wird. Diese Sanktion wird als Nachteilsausgleich bezeichnet und ermöglicht gekündigten Mitarbeitern, deren Kündigung wirksam ist, eine finanzielle Kompensation in Form einer besonderen Abfindung zu erhalten. Der Nachteilsausgleich wird ähnlich wie beim Auflösungsantrag (siehe S. 82) vom Gericht in dessen Ermessen festgelegt.

						Werden in Ihrem Betrieb mehrere betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen, so sollte der Betriebsrat kontaktiert werden, falls kein Interessenausgleich und kein Sozialplan vereinbart wurden.

					

				

			

			
				Exkurs: Der Sozialplan

				Wenn es um betriebsbedingte Kündigung geht, fällt häufig das Wort „Sozialplan“. So finden sich in Kündigungsschreiben oft Formulierungen wie: „Aus dem betrieblichen Sozialplan steht Ihnen eine Abfindung zu. Maßstab ist Ihre Betriebszugehörigkeit von zwölf Beschäftigungsjahren.“

				
					Wann ist ein Sozialplan zwingend?

					Ein Sozialplan ist eine Vereinbarung zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber. Er dient dazu, die Nachteile, die die Arbeitnehmer durch die Kündigung erleiden, auszugleichen. Vorgeschrieben ist ein Sozialplan immer dann, wenn eine bestimmte Anzahl von Arbeitnehmern betriebsbedingt entlassen wird. Die Quote bestimmt sich nach dem Verhältnis von Entlassenen zur Betriebsgröße. Häufig werden aber auch freiwillige Sozialplanvereinbarungen geschlossen.

					Regelmäßig finden sich in Sozialplänen Abfindungsregelungen und Vereinbarungen zu Transfergesellschaften. Die Höhe der vom Arbeitgeber für einen Sozialplan zur Verfügung zu stellenden Summe kann ganz unterschiedlich sein und wird zwischen den Betriebsparteien ausgehandelt. Sie wird sich üblicherweise nach der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens und der Verhandlungsposition der Parteien richten. Zu beachten ist, dass im Fall einer Insolvenz die für einen Sozialplan einzusetzende Summe gesetzlich begrenzt ist.

					
						Wichtig

						Wichtig: Kündigung und Sozialplan sind arbeitsrechtlich streng zu trennen. So kann Ihr Arbeitgeber Ihnen keinesfalls entgegenhalten, dass Ihre Klage gegen eine Kündigung rechtsmissbräuchlich sei, weil ja in einem Sozialplan „alles geregelt sei“.

					

				

				
					Was kann angerechnet werden?

					Keinesfalls darf in einem Sozialplan festgelegt sein, dass dieser nur für Mitarbeiter gilt, die nicht gegen eine Kündigung gerichtlich vorgehen. Wichtig ist dies, wenn in einem Sozialplan Abfindungen festgelegt sind. Verlieren Sie einen Kündigungsrechtsstreit oder nehmen Sie die Klage gegen eine Kündigung im laufenden Verfahren zurück, haben Sie auf jeden Fall einen Anspruch auf eventuelle Sozialplanabfindungen. Im Regelfall ist jedoch in Sozialplänen geklärt, dass die Sozialplanabfindung auf einen Abfindungsanspruch aus einem Kündigungsschutzprozess anzurechnen ist. Eine solche Verrechnung wird von der Rechtsprechung als wirksam anerkannt.

					Es gibt aber auch Sozialplanabfindungen, die nicht auf Abfindungsansprüche aus Kündigungsschutzklagen anzurechnen sind. Auch wenn Sie einen Kündigungsschutzprozess ohne anwaltliche Hilfe führen, sollten Sie im Falle eines Sozialplans zumindest anwaltlich prüfen lassen, ob eine Kürzung der Abfindung um Ansprüche aus einem Sozialplan rechtens ist.

				

			

			
				Die außerordentliche Kündigung

				Die außerordentliche Kündigung ist das schwerste Geschoss des Arbeitgebers. Wird sie berechtigt ausgesprochen, so hat dies zur Folge, dass Sie von einem Tag auf den anderen ohne Job und ohne Einkommen sind. Denn: Die außerordentliche Kündigung ist fristlos. Wegen dieser schweren Folgen ist sie nur in Ausnahmefällen zulässig und nur dann, wenn ein Verstoß vorliegt, der für den Arbeitgeber absolut unzumutbar ist.

				In folgenden Fällen hat die Rechtsprechung das Recht zur außerordentlichen Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bejaht:

				
						
						nachgewiesener Diebstahl,

					

						
						tätlicher Angriff gegen einen Kollegen, Vorgesetzten oder Mitarbeiter,

					

						
						dauerhaftes Fernbleiben von der Arbeit,

					

						
						beharrliche Arbeitsverweigerung,

					

						
						grobe Beleidigung von Kollegen, Kunden oder Vorgesetzten,

					

						
						ausländerfeindliche Äußerungen,

					

						
						Annahme von Schmier- oder Bestechungsgeldern,

					

						
						Mobbing eines Angestellten, das zu Suizidversuch führte.

					

				

				
					Eine Umdeutung kann das kleinere Übel sein

					Oftmals lässt sich ein Kündigungsgrund nicht bestreiten. Gleichwohl kann es sinnvoll sein, gegen die Kündigung vorzugehen, um zumindest zu erreichen, dass eine außerordentliche Kündigung in eine ordentliche umgedeutet wird. Dies kann dann geschehen, wenn es sich um einen Vorfall handelt, der nach der Rechtsprechung nicht zum Katalog der schwerwiegenden Gründe gehört.

					
						Beispiel: Die Rauchersünde

						Lars Müller arbeitet in einem Großraumbüro. An seinem Arbeitsplatz besteht vertraglich vereinbart ein Rauchverbot. Trotzdem erwischt ihn sein Vorgesetzter mit einer brennenden Zigarette.

					

					In einem solchen Fall hat die Rechtsprechung die außerordentliche Kündigung abgelehnt. Ganz anders wären die Umstände natürlich, wenn Herr Müller in einem Lager mit brennbaren Flüssigkeiten oder als Tankwart arbeiten würde.

					
						Wichtig

						Ein Mindesterfolg ist es, wenn die außerordentliche, fristlose Kündigung in eine ordentliche umgewandelt wird.

					

				

				
					Weitere Verteidigungsmöglichkeiten

					Die Verteidigungsmöglichkeiten gegen eine außerordentliche Kündigung sind im Wesentlichen die gleichen wie bei einer ordentlichen Kündigung. Auch hier muss der Arbeitgeber darlegen und beweisen, dass die Kündigungsgründe tatsächlich vorliegen. Zudem muss er belegen, warum es für ihn unzumutbar ist, die ordentliche Kündigungsfrist abzuwarten. Viele außerordentliche Kündigungen scheitern, weil die Rechtsprechung die Anforderungen an die Zumutbarkeit sehr streng auslegt.

				

				
					Arbeitgeber hat nur zwei Wochen Zeit

					Die außerordentliche Kündigung ist aber auch dann hinfällig, wenn der Arbeitgeber diese nicht innerhalb von zwei Wochen ab Kenntnis der Kündigungsgründe ausgesprochen hat. In Betrieben mit Betriebsrat ist zudem der Betriebsrat innerhalb dieser Frist zur Kündigung anzuhören. Bei der Kündigung von schwerbehinderten Menschen ist das Integrationsamt innerhalb dieser 14 Tage zu informieren. Hat das Integrationsamt die Zustimmung zur Kündigung erteilt, so muss der Arbeitgeber unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) die Kündigung aussprechen.

					
						Beispiel: Der verheimlichte Unfallschaden

						Til Ganzmann beschädigt am Donnerstag, den 26.01.2009 mit dem Dienstwagen ein anderes Fahrzeug und meldet dies nicht. Am Freitag, den 27.01.2009 erfährt der Arbeitgeber davon und ruft daraufhin am Montag seinen Anwalt an. Erst eine Woche später teilt ihm dieser mit, es liege ein außerordentlicher Kündigungsgrund vor. Herr Ganzmann ist jetzt im Urlaub. Da sein Chef ihm die Kündigung selbst überreichen will, wartet er bis zum 17.02.2009.

					

					Diese Kündigung ist unzulässig, da die 2-Wochen-Frist abgelaufen ist. Worüber das Arbeitsgericht noch zu entscheiden hat: Kommt eine Umdeutung in eine ordentliche Kündigung ohne vorausgehende Abmahnung in Frage?

				

			

			
				Antidiskriminierungsargument im Kündigungsstreit?

				Seit dem 18.8.2006 ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Kraft. Es soll einen umfassenden Schutz vor Diskriminierungen am Arbeitsplatz sichern. Geschützt werden Sie immer dann, wenn Sie ungerechtfertigten Benachteiligungen wegen folgender personenbezogenen Merkmale ausgesetzt sind:

				
						
						Rasse und ethnische Herkunft,

					

						
						Geschlecht,

					

						
						Religion und Weltanschauung,

					

						
						Behinderung,

					

						
						Alter,

					

						
						sexuelle Identität.

					

				

				In diesen Fällen haben Sie nicht nur einen Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber seine Diskriminierungen unterlässt oder gegen Diskriminierungen von Dritten aktiv einschreitet. Vielmehr steht Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Entschädigung, also eine Art Schmerzensgeld zu.

				Das Gleichbehandlungsgesetz sieht allerdings vor, dass es bei Kündigungen nicht zum Zuge kommen soll. Hier bestimmt § 2 Abs. 4 AGG: „Für Kündigungen gelten ausschließlich die Bestimmungen zum allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz.“ Dies heißt jedoch keineswegs, dass damit Kündigungen aus diskriminierenden Gründen Tür und Tor geöffnet sind.

				Wenn Ihnen gekündigt worden ist, weil Sie eine Frau sind, Sie einer bestimmten Religion angehören oder weil Sie sich kurz vorher als homosexuell geoutet haben, ist dies unabhängig vom AGG sittenwidrig und schon nach den allgemeinen Regelungen des BGB in Verbindung mit dem Grundgesetz unwirksam.

				Gleichwohl ist es wichtig, sich nicht nur auf die allgemeine Sittenwidrigkeit, sondern sich auf das AGG zu stützen. Gelingt dies, so muss man eine Diskriminierung nicht vollständig beweisen. Es reicht aus, wenn man Indizien vorträgt, die eine Diskriminierung vermuten lassen. So kann beispielsweise eine Statistik über die überwiegende Besetzung von Führungspositionen mit Männern in einem Unternehmen ein ausreichendes Indiz für die Diskriminierung von Frauen in diesem Unternehmen sein.

				
					
						
							
									
									Auf einen Blick: Kündigung inhaltlich berechtigt?

								
							

						
						
							
									
									•

								
									
									Liegt eine verhaltensbedingte Kündigung vor? Stimmen die Tatsachen?

								
							

							
									
									•

								
									
									Bekamen Sie zuvor eine Abmahnung? Stimmen die Vorwürfe in der Kündigung mit denen der Abmahnung überein?

								
							

							
									
									•

								
									
									Steht der Anlass der Kündigung im Verhältnis zur Strenge dieser Maßnahme?

								
							

							
									
									•

								
									
									Wurde die Zulässigkeit Ihrer personenbezogenen Kündigung geprüft?

								
							

							
									
									•

								
									
									Beachtet die betriebliche Kündigung Ihre soziale Schutzbedürftigkeit und wurde geprüft, ob Sie eine andere Tätigkeit übernehmen können?

								
							

							
									
									•

								
									
									Lässt sich eine außerordentliche Kündigung möglicherweise in eine ordentliche umdeuten?

								
							

							
									
									•

								
									
									Widerspricht die Kündigung eventuell dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)?

								
							

						
					

				

			

		

	
		
			Wie Sie gegen eine Kündigung vorgehen

			
				
					In diesem Kapitel lesen Sie, was Sie tun müssen, wenn Sie sich gegen eine Kündigung wehren wollen.

					Sie erfahren,

					
							
							welche Sofortmaßnahmen Sie ergreifen sollten und welche Fristen Sie beachten müssen (ab S. 72),

						

							
							wie ein Gerichtsverfahren abläuft (ab S. 75),

						

							
							was es Sie kostet, zu Ihrem Recht zu kommen (ab S. 84), und

						

							
							welche außergerichtlichen Möglichkeiten zur Einigung Sie haben, etwa, wie Sie im Vorfeld einen Aufhebungsvertrag vereinbaren (ab S. 89).

						

					

				

			

			
				Diese Sofortmaßnahmen sollten Sie ergreifen

				Kommt die Kündigung ins Haus, gilt es – auch wenn Sie nicht gegen die Kündigung vorgehen möchten –, schnell zu handeln insbesondere, weil Fristen verstreichen können.

				
					Achten Sie auf Fristen

					Die zunächst wichtigste Frist ist die Klagefrist. Diese beträgt drei Wochen ab Zugang der Kündigung und verlangt, dass innerhalb dieser drei Wochen beim Arbeitsgericht eine Klageschrift vorliegen muss.

					Auch wenn Sie gegen eine Kündigung nicht vorgehen, kann es sein, dass Sie während der Kündigungsfrist oder nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses das Arbeitsgericht bemühen müssen, etwa weil Ihr Chef Ihnen noch Restlohn schuldet oder die Arbeitspapiere nicht vollständig herausgibt. Häufig sind Klagen auf Ausstellung oder Berichtigung von Arbeitszeugnissen. Sofern für Sie ein Tarifvertrag gilt, regelt dieser unter dem Punkt Ausschlussfristen fast immer, dass nach Vertragsende jegliche Ansprüche nach wenigen Monaten verfallen sind. Die Ausschlussfristen ergeben sich hier aus dem einschlägigen Tarifvertrag, falls dieser zur Anwendung kommt. Sind Sie Gewerkschaftsmitglied, so kann Ihnen Ihre Gewerkschaft den Tarifvertrag zur Verfügung stellen und Ihnen auch Auskunft über die geltenden Ausschlussfristen geben. Findet ein Tarifvertrag deshalb Anwendung, weil dies in Ihrem Arbeitsvertrag geregelt ist, so muss Ihnen der anzuwendende Tarifvertrag von Ihrem Arbeitgeber ausgehändigt werden. Auch wenn für Sie kein Tarifvertrag gilt, können Sie böse überrascht werden, wenn Sie Ihre Ansprüche nicht zeitnah nach dem Ausscheiden geltend machen, denn immer mehr Arbeitgeber schreiben Ausschlussfristen in die individuellen Arbeitsverträge. Schauen Sie daher auf jeden Fall in Ihrem Vertrag nach.

				

				
					Wichtig: fragen und Infos sammeln

					Sollte es in Ihrem Betrieb einen Betriebs- oder Personalrat geben, so suchen Sie diesen auf und fragen, ob er ordnungsgemäß angehört wurde. Für Azubis gilt: Teilweise gibt es Schlichtungsstellen, welche zwingend vor dem arbeitsgerichtlichen Verfahren angerufen werden müssen. Informationen bekommen Sie bei den Innungen und Handwerkskammern. Schlichtungsstellen gibt es auch für manche künstlerische Berufe, insbesondere Schauspieler und Tänzer. Unabhängig davon, was Sie nach einer Kündigung vorhaben: Es gilt grundsätzlich: Sammeln Sie alle Informationen und Papiere, falls Sie sich doch noch entscheiden, gerichtliche Schritte einzuleiten, und damit Sie sie bei Bedarf jederzeit z. B. Behörden wie der Arbeitsagentur vorlegen können. Der Arbeitsvertrag sollte genauso vorliegen wie Abmahnungen, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und das Kündigungsschreiben selbst.

					
						Wichtig

						Jedes Gespräch mit einem Rechtsbeistand steht und fällt mit den Informationen des Betroffenen.

					

				

				
					Überblick über Ihre Möglichkeiten

					Hier die Möglichkeiten, gerichtlich gegen eine Kündigung vorzugehen, sowie die außergerichtlichen Einigungsmöglichkeiten im Überblick (detaillierte Erläuterungen ab S. 75):

					
						[image: IMG]
					

				

			

			
				Wenn es vor Gericht geht

				Wenn Sie gegen eine Kündigung gerichtlich vorgehen wollen, macht der Gesetzgeber Ihnen dies leichter, als Sie es bei Klagen in anderen Angelegenheiten gewohnt sind:

				
					Schritt 1: Klage erheben

					
							
							Alle Klagen in Sachen Arbeit sind grundsätzlich beim Arbeitsgericht einzulegen. Zuständig ist das Arbeitsgericht des Ortes, an dem sich der Firmensitz Ihres Arbeitgebers befindet. Es kann allerdings auch eine Zuständigkeit des Arbeitsgerichts vorliegen, in dessen Bezirk die Arbeit ausgeführt wird. Häufig wird dies identisch sein. Allerdings schadet es nicht, bei einem nicht zuständigen Arbeitsgericht Klage einzureichen, die Frist bleibt gewahrt und der dortige Richter verweist den Streit an das seiner Meinung nach zuständige Gericht.

						

							
							Sie brauchen keinen Kostenvorschuss zu entrichten.

						

							
							Sie können natürlich einen Rechtsanwalt mit Ihrer Vertretung beauftragen, müssen dies aber nicht.

						

							
							Wenn Sie als Naturalperson bei Gericht erscheinen, helfen Ihnen eigens eingerichtete Rechtsantragsstellen, bei denen Rechtspfleger die Klage aufnehmen und Ihnen auch Hinweise zu den richtigen Formulierungen geben.

						

							
							Auszubildende müssen beachten, dass teilweise Schlichtungsstellen eingerichtet sind, die vor Erhebung einer Klage eine Entscheidung treffen müssen. Ob es eine Schiedsstelle gibt, ist in der Regel bei den Handwerkskammern oder der IHK in Erfahrung zu bringen. Besteht die Gefahr, dass die Frist zur Klageerhebung verstreicht, weil Informationen nur schwer zu erhalten sind, so empfiehlt es sich, vorsorglich Klage beim Arbeitsgericht einzureichen, um die Klagefrist nicht zu versäumen. Nach dem Spruch der Schiedsstelle ist eine Klage zulässig, allerdings wird die Entscheidung der Schiedsstelle nur eingeschränkt überprüft.

						

					

					
						
							
								
										
										Form und Inhalt einer Klage

									
								

							
							
								
										
										In der Klage müssen enthalten sein:

									
								

								
										
										•

									
										
										Ihr Name und Ihre Anschrift

									
								

								
										
										•

									
										
										Name und Anschrift sowie möglichst die Rechtsform Ihres Arbeitgebers

									
								

								
										
										•

									
										
										Ist Ihr Arbeitgeber eine juristische Person: der gesetzliche Vertreter. Die Informationen über den gesetzlichen Vertreter können Sie dem Briefkopf Ihres Arbeitgebers entnehmen. Ihr Antrag ist aber insoweit auslegungsfähig, als dass er nicht deswegen abgewiesen wird, weil Sie einen falschen Namen verwendet haben.

									
								

								
										
										•

									
										
										das Datum der Kündigung

									
								

								
										
										•

									
										
										der Kündigungszeitpunkt (z. B. „zum 31.12.“)

									
								

								
										
										•

									
										
										die Information, dass Sie sich gegen diese Kündigung wehren möchten

									
								

								
										
										•

									
										
										das Kündigungsschreiben in Kopie

									
								

							
						

					

					
						Feststellungsklage oder Kündigungsschutzklage?

						Allgemein spricht man bei einer Anrufung des Arbeitsgerichts in Sachen Kündigung von Kündigungsschutzklagen. Streng genommen ist dies nur in den Fällen anzunehmen, in denen über die Gründe einer Kündigung, also die Voraussetzungen des Kündigungsschutzgesetzes, gestritten werden soll. Die sonstigen Streitigkeiten sind sogenannte Feststellungsklagen, die insbesondere Folgendes betreffen können:

						
								
								Kündigungsfristen nicht eingehalten,

							

								
								besonderer Kündigungsschutz,

							

								
								Betriebsrat nicht angehört.

							

						

						Sie müssen sich aber nicht darauf festlegen, aus welchen genauen Gründen Sie gegen die Kündigung vorgehen, und brauchen auch nicht zwischen Feststellungsklage und Kündigungsschutzklage zu unterscheiden. Auch wenn Sie zunächst nur an die Geltendmachung der richtigen Kündigungsfristen denken, können Sie im späteren Verfahren problemlos beispielsweise vortragen, dass die Kündigung auch sozialwidrig ist oder Sie besonderen Kündigungsschutz genießen.

					

				

				
					Schritt 2: Weiterbeschäftigungsantrag

					Oftmals ist es sinnvoll, bei Erhebung der Kündigungsschutzklage bereits in der Klageschrift einen sogenannten allgemeinen Weiterbeschäftigungsantrag zu stellen. Der Weiterbeschäftigungsantrag soll bewirken, dass Sie bis zum rechtskräftigen Abschluss des Gerichtsverfahrens weiterbeschäftigt werden. Der allgemeine Weiterbeschäftigungsantrag wird dann positiv vom Gericht beschieden, wenn Sie mit Ihrer Klage in erster Instanz gewonnen haben. Falls Ihr Arbeitgeber in Berufung gehen sollte, sind Sie für die Dauer des weiteren Gerichtsverfahrens zu beschäftigen. Sofern Ihr Arbeitgeber Sie nicht tatsächlich beschäftigt, entstehen trotzdem Vergütungsansprüche.

					Prüfen Sie aber unbedingt auch, ob Sie nicht statt des allgemeinen Beschäftigungsanspruchs auf den besonderen betriebsverfassungsrechtlichen Weiterbeschäftigungsanspruch zurückgreifen können. Sie haben dann einen solchen Anspruch auf vorläufige Weiterbeschäftigung, wenn es in Ihrem Betrieb einen Betriebsrat gibt und dieser Ihrer Kündigung widersprochen hat. Ist dies der Fall, so müssen Sie vor Ablauf der Kündigungsfrist diesen Weiterbeschäftigungsantrag beim Arbeitgeber geltend machen. Reagiert dieser nicht darauf und sichert Ihnen nicht eine vorläufige Weiterbeschäftigung zu, so müssen Sie diesen Anspruch zusammen mit der Kündigungsschutzklage geltend machen.

					Das Gericht wird zunächst prüfen, ob der Betriebsrat ordnungsgemäß Ihrer Kündigung widersprochen hat. Hier ist zu bemerken, dass die Voraussetzungen sehr streng geprüft werden. Sofern der Widerspruch den Voraussetzungen genügt, haben Sie einen Weiterbeschäftigungsanspruch, auch wenn Sie in erster Instanz mit Ihrer Klage unterliegen sollten.

				

				
					Schritt 3: Der Gütetermin

					Im arbeitsgerichtlichen Verfahren gibt es eine wesentliche Besonderheit, denn es findet grundsätzlich und möglichst zeitnah nach Erhebung der Klage ein sogenannter Gütetermin statt. Auch wenn Sie oder Ihr Chef erklärten, an einer Einigung kein Interesse zu haben, und auf jeden Fall ein schnelles Urteil benötigen, kann darauf nicht verzichtet werden. Zum Gütetermin müssen Sie in der Regel persönlich anwesend sein und auch Ihr Arbeitgeber wird „zur Aufklärung des Sachverhalts und gütlichen Einigung“ meist aufgefordert, persönlich zu erscheinen.

					Der Gütetermin findet vor dem Einzelrichter statt, der den gesetzlichen Auftrag hat, möglichst eine gütliche Einigung der Parteien zu erreichen. Tatsächlich endet ein Großteil der Kündigungsschutzklagen bereits im Gütetermin, meist über den Weg eines vom Arbeitsrichter vorgeschlagenen Vergleichs. Ihre Argumentation sollte stets auf den Sinn einer Kündigungsschutzklage, nämlich die Erhaltung oder Wiedererlangung Ihres Arbeitsplatzes ausgerichtet sein. Überlassen Sie es der Arbeitgeberseite, einen ersten Vorschlag zur einvernehmlichen Beendigung des Rechtsstreits zu machen.

				

				
					Schritt 4: Der Kammertermin

					Konnten sich die Parteien im Gütetermin nicht einigen, so wird ein Kammertermin bestimmt. An diesem Termin findet die Verhandlung vor dem Berufsrichter und zwei ehrenamtlichen Richtern statt. Einer von diesen ist stets ein Arbeitgebervertreter, der andere ein Arbeitnehmervertreter, der vom jeweiligen Interessenverband vorgeschlagen wurde. Zu diesem Kammertermin können auch Zeugen geladen werden, die das Gericht für notwendig erachtet. Hier wird zunächst ebenfalls ein Einigungsversuch unternommen. Scheitert dieser, kann sofort im Anschluss ein Urteil ergehen. Bei komplexen Streitigkeiten wird die Verhandlung jedoch mitunter mit einem Termin „zur weiteren Entscheidung“ geschlossen. Dahinter verbirgt sich meist ein neuer Kammertermin, etwa weil weitere Zeugen oder Sachverständige zu hören sind.

					
						Urteil, Vergleich oder Widerruf?

						Sieht man von den eher seltenen Fällen einer Anerkennung der Klage durch den Arbeitgeber oder einer Klagerücknahme durch den Arbeitnehmer ab, so enden Kündigungsschutzprozesse meist durch Vergleich oder durch Urteil. Ist Letzteres der Fall, so kann sich daran noch eine zweite Instanz vor dem Landesarbeitsgericht anschließen, in bestimmten Fällen steht danach noch die Revision beim Bundesarbeitsgericht an. Ein schneller Vergleich ist mitunter gefährlich, da Sie nicht die Zeit haben, über alle Konsequenzen einer vorzeitigen Prozessbeendigung ausreichend nachzudenken. Vor allem wenn Sie ohne Anwalt vor Gericht erscheinen, wollen Sie vielleicht zunächst Rechtsrat einholen, bevor Sie sich endgültig festlegen. Sie können dann vorschlagen, einen Widerrufsvergleich zu schließen. Das heißt, dass der Vergleich zunächst geschlossen wird und auch bestehen bleibt, wenn er nicht widerrufen wird. Geht der Widerruf in der im Vergleich festgelegten Frist bei Gericht ein, wird das Verfahren streitig weitergeführt.

						Wird ein Vergleich außergerichtlich geschlossen, also nicht gerichtlich protokolliert, so ist unbedingt auf das Schriftformerfordernis zu achten, so dass ein Beendigungsvergleich per Telefax keine Gültigkeit entfaltet.

					

					
						Das Urteil

						Das Gericht entscheidet mit dem Urteil, ob die Kündigung wirksam ist oder nicht. Hält das Gericht die Kündigung für berechtigt, so gilt das Arbeitsverhältnis mit der Kündigung als beendet. Dem Arbeitnehmer bleibt die Möglichkeit, das Urteil mit der Berufung anzufechten. Wurde ein betriebsverfassungsrechtlicher Weiterbeschäftigungsantrag gestellt, ist auch über diesen zu entscheiden.

						Hält das Gericht die Kündigung für unwirksam, wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht beendet wurde. Wurde ein allgemeiner Weiterbeschäftigungsantrag gestellt, wird der Arbeitgeber regelmäßig zur Weiterbeschäftigung verurteilt. Hier bleibt dem Arbeitgeber die Möglichkeit der Berufung.

						Beschäftigt der Arbeitgeber Sie trotz eines obsiegenden Urteils nicht, so besteht ein Lohnanspruch ohne Arbeitsleistung unter dem Gesichtspunkt des Annahmeverzugs. Sie stellen Ihre Arbeitsleistung zur Verfügung, die der Arbeitgeber allerdings nicht abruft. In diesem Fall ist die geschuldete Vergütung dennoch zu bezahlen.

						
							Wichtig

							Achtung bei Erschwerniszuschlägen wie Schichtzulagen: Diese werden regelmäßig nur für tatsächlich geleistete Arbeit unter erschwerten Bedingungen gezahlt. Im Rahmen des Annahmeverzugs können solche Zulagen daher entfallen.

						

					

				

				
					Schritt 5: Der Auflösungsantrag

					Wenn die Klage auf das Fortbestehen des Arbeitsverhältnisses gerichtet ist, lautet der Urteilsspruch entweder auf Feststellung der Unwirksamkeit oder Bestätigung der Kündigung. Dies heißt, dass für den Fall Ihres Obsiegens das Arbeitsverhältnis weiterbesteht, im Falle des Unterliegens, dass die Kündigung wirksam ist und das Arbeitsverhältnis beendet ist. Was aber geschieht, wenn sich die Parteien gerade durch den Prozess, in dem vielleicht auch eine Menge schmutziger Wäsche gewaschen wird, endgültig zerstreiten?

					
						Beispiel: Gegenseitige Vorwürfe

						Maria Welter geht gegen eine betriebsbedingte Kündigung vor. Schon im Gütetermin eskaliert die Stimmung, als der Arbeitgeber behauptet, Frau Welter habe die Abteilung „gegen ihn aufgehetzt“. Als diese kontert, jetzt sei klar, er wolle sie „raushaben“, scheitert der Gütetermin. Frau Welter bekommt im anschließenden Kammertermin ein obsiegendes Urteil, möchte aber eigentlich nicht in den Betrieb zurückkehren.

					

					Zwar geht das Gesetz zunächst von einer Wiederaufnahme des Arbeitsverhältnisses nach einem Sieg im Kündigungsstreit aus, trägt aber der Tatsache Rechnung, dass durch eine Kündigung und einen gerichtlichen Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber das Tischtuch zerschnitten ist. Beide Parteien können daher einen sogenannten Auflösungsantrag stellen. Wird diesem stattgegeben, wird in der Regel das Arbeitsverhältnis gegen Zahlung einer Abfindung amtlich aufgelöst.

				

				
					Das Ende des Streits durch Vergleich

					Anders als bei vorgerichtlichen Aufhebungs- und Abwicklungsverträgen (siehe S. 89) stellt sich die Frage nach den Folgen bei Arbeitslosigkeit, wenn Sie sich nach Erhebung der Kündigungsschutzklage mit Ihrem Chef auf eine gütliche Beendigung einigen. Inhaltlich sind derartige Vergleiche zwar eigentlich nichts anderes als Aufhebungsvereinbarungen, gleichwohl reagieren die Arbeitsagenturen darauf in der Regel nicht mit einer Sperrzeit. Diese wird nur dann verhängt, wenn Sie und Ihr Arbeitgeber nachweislich den Vergleich schon im Vorfeld abgesprochen haben und Sie die Klage nur eingereicht haben, um die Sperrzeit zu umgehen.

					Auch wenn Sie sich nach Einreichung der Kündigungsschutzklage mit Ihrem Chef außergerichtlich einigen, sollten Sie auf einer gerichtlichen Protokollierung bestehen. Am besten ist es dabei, dem Gericht im Gütetermin nur die Vergleichsbereitschaft unter bestimmten Bedingungen vorzutragen. Dann wird es mit ziemlicher Sicherheit zu einer vergleichsweisen Beendigung „auf Vorschlag“ oder besser noch „auf Anraten“ des Gerichts kommen.

				

			

			
				Was kostet Sie Ihr Recht?

				Auch vor dem Arbeitsgericht entstehen Gerichtskosten, allerdings gibt es keine Vorschusspflicht. Was noch wichtiger ist: Die Gerichtskosten im arbeitsgerichtlichen Verfahren entfallen, wenn eine vergleichsweise Einigung erzielt wird. Ansonsten trägt die unterliegende Partei die Kosten. Die anfallenden Gebühren berechnen sich nach dem Streitwert und variieren zwischen 10 und 500 Euro. Der Streitwert im Kündigungsschutzverfahren ergibt sich aus dem dreifachen Bruttomonatseinkommen des Klägers.

				
					Beispiel: Gerichtskosten

					monatlicher Bruttolohn: 1.800 Euro

					Streitwert: 1.800 Euro × 3 = 5.400 Euro

					Gerichtskosten nach Gerichtskostentabelle: 272 Euro

					(= 2,0 Gebührensätze à 136 Euro)

				

				Im Falle einer Klagerücknahme oder Erledigung durch Anerkenntnis entfällt die Gebühr entweder ganz (sofern eine mündliche Verhandlung nicht stattgefunden hat) oder ermäßigt sich auf 0,4 des Gebührensatzes, im obigen Beispiel also auf 0,4 × 136 = 54,40 Euro. Achtung: Der Streitwert kann sich erhöhen, wenn im Verfahren weitere Ansprüche wie z. B. Schadenersatzansprüche behandelt werden.

				Die Rechtsanwaltskosten orientieren sich wiederum am Streitwert. In arbeitsgerichtlichen Verfahren trägt in der ersten Instanz jede Partei ihre Anwaltskosten selbst.

				
					Beispiel: Anwaltskosten

					Streitwert: 5.400 Euro

					Rechtsanwaltsgebühren regelmäßig: 1.029,35 Euro

					Wird ein Vergleich geschlossen: 1.455,59 Euro

				

				Lediglich in der Berufungs- und Revisionsinstanz folgt das arbeitsgerichtliche Verfahren den allgemeinen Regeln, nämlich dass die unterliegende Partei alle Kosten trägt. Da vor dem Arbeitsgericht kein Anwaltszwang besteht, kann der Arbeitnehmer auch ohne anwaltlichen Beistand auftreten. Personen mit geringem Einkommen können Prozesskostenhilfe beantragen (siehe unten). Wird diese bewilligt, so kommt zunächst die Staatskasse für die entstandenen Anwaltsgebühren auf. Je nach Einkommenshöhe sind jedoch die Kosten in Raten abzubezahlen. Gewerkschaftsmitglieder sind in der Regel rechtsschutzversichert. Der Anwalt wird dann von der Gewerkschaft oder einer Dachorganisation gestellt.

				Eine Rechtsschutzversicherung mit Arbeitsrechtschutz ist wegen der Kostentragungspflicht in jedem Fall zu empfehlen – jedenfalls für Arbeitnehmer, die nicht Gewerkschaftsmitglied sind. Zu beachten ist allerdings, dass Rechtsschutzversicherungen regelmäßig eine Wartezeit von drei Monaten vorschreiben, bevor Rechtsschutz gewährt wird. Abgestellt wird auf den Zeitpunkt des Schadensfalls, hier beispielsweise die Kündigung.

				
					Beispiel: Rechtsschutzversicherung

					Peter Profit schließt am 01.07.2009 eine Rechtsschutzversicherung ab. Am 28.09.2009 erhält er eine Kündigung, die das Arbeitsverhältnis zum 31.12.2009 beenden soll. Der Schadensfall ist hier die Kündigung, nicht der Beendigungszeitpunkt, so dass die Rechtsschutzversicherung voraussichtlich die Kostenübernahme verweigern wird.

				

				
					Prozesskostenhilfe

					Sofern Sie nur über ein geringes Einkommen verfügen, kann Prozesskostenhilfe für Sie in Betracht kommen; früher war dies das sogenannte Armenrecht. Sie müssen dann Ihre persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse offenlegen. Sofern diese tatsächlich ausreichend gering sind und Ihre Klage Aussicht auf Erfolg hat, können Sie Prozesskostenhilfe mit oder ohne Ratenzahlung erhalten.

					Die Staatskasse wird dann in regelmäßigen Abständen bei Ihnen nachfragen, ob sich Ihre finanzielle Situation verbessert hat. Ist dies der Fall, werden Sie die von der Staatskasse verauslagten Kosten in Raten zurückzahlen müssen.

					Achtung: Falls Sie eine Abfindung erhalten, besteht die Möglichkeit, dass die Staatskasse diese als einzusetzendes Vermögen wertet und von Ihnen die Zahlung der Prozesskosten verlangt.

				

			

			
				Alternative zur Kündigung: Transfergesellschaft

				Wenn nicht Sie allein von einer betriebsbedingten Kündigung betroffen sind, sondern eine ganze Abteilung oder gar Ihr ganzer Betrieb eingestellt wird, werden Sie möglicherweise mit dem Angebot konfrontiert, in eine Transfergesellschaft zu wechseln, besser bekannt unter dem Begriff „Beschäftigungsgesellschaft“. Dies ist juristisch zunächst nichts anderes als eine Firma, bei der Sie für eine bestimmte Zeit weiterhin Ihren bisherigen Lohn bekommen, ohne dafür arbeiten zu müssen. Gefördert wird dies von den Arbeitsagenturen, die das Gehalt ähnlich wie bei der normalen Kurzarbeit mit dem Transfer-Kurzarbeitergeld unterstützen. Darum brauchen Sie sich aber nicht zu kümmern, Sie bekommen weiterhin Ihr Gehalt und der Arbeitgeber rechnet mit der Agentur die Zuschüsse ab. Ihre Gegenleistung besteht darin, an Maßnahmen der Agentur teilzunehmen, wie z. B. Bewerbungstraining oder Weiterbildungen.

				
					Vorteile und Nachteile

					Transfergesellschaften sind in der Regel zu empfehlende Angebote für Arbeitnehmer, aber auch für den Arbeitgeber. Sie verzichten jedoch mit der Unterschrift unter einen Transfervertrag auf Ihre Rechte aus dem bisherigen Job. Insbesondere können Sie keine Rechte aus einer langjährigen Betriebszugehörigkeit mehr geltend machen. Sie sollten deshalb genau prüfen, welche Kündigungsfristen Ihnen im Ernstfall zustehen, und vor allem, ob Sie aufgrund langer Betriebszugehörigkeit nicht vielleicht sogar ordentlich unkündbar sind.

					Oftmals sehen Sozialpläne vor, dass der Arbeitnehmer sich zwischen einer Abfindung und der Beschäftigungsgesellschaft entscheiden muss. Bevor Sie ein Angebot auf einen Wechsel in eine Transfergesellschaft unterschreiben, sollten Sie unbedingt folgende Punkte prüfen:

					
						
							
								
										
										Schritt für Schritt: Angebot prüfen

									
								

							
							
								
										
										1

									
										
										
											Wird Ihr kompletter Betrieb liquidiert oder verbleiben einige Mitarbeiter im Unternehmen?
										

									
								

								
										
										
										Wenn Sie gute Chancen haben, bei der Sozialauswahl bevorzugt zu werden oder wenn Sie sogar einen besonderen Kündigungsschutz genießen, ist die Transferlösung die schlechtere Alternative.

									
								

								
										
										2

									
										
										
											Haben Sie eine lange Kündigungsfrist?
										

									
								

								
										
										
										Lesen Sie im Transfervertrag genau nach, wie die Mindestlaufzeit dieses Angebots ist und unter welchen Voraussetzungen Sie aus der Transfergesellschaft vorzeitig ausscheiden können, etwa wenn Sie nicht auf eine Maßnahme der Arbeitsagentur eingehen. Wägen Sie ab, ob Sie wegen Ihrer langen Kündigungsfrist nicht mit einer Kündigung besser bedient wären.

									
								

							
						

					

				

			

			
				Alternative zur Kündigung: Aufhebungsvertrag

				Aufhebungsverträge und Abfindungen trösten meist etwas über eine Kündigung hinweg. Trotzdem: Wer sich auf solche Vereinbarungen einlässt, sollte mögliche Nebeneffekte kennen, insbesondere für den Bezug von Arbeitslosengeld.

				
					Was bringt ein Aufhebungsvertrag?

					Die klassische Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis ohne Kündigung zu beenden, ist der Aufhebungsvertrag. In diesem Vertrag vereinbaren die Parteien die Beendigung des Arbeitsverhältnisses und regeln zudem auch andere Modalitäten, wie Abfindungszahlungen oder den Resturlaub.

					
						Wann ist diese Vereinbarung sinnvoll?

						Aufhebungsverträge sind vor allem dann sinnvoll, wenn Ihre Chancen, gegen eine drohende Kündigung vorzugehen, gering sind, beispielsweise, wenn bei einer Abteilungsschließung offensichtlich ist, dass Sie bei der Sozialauswahl an letzter Stelle stehen, etwa weil alle anderen Mitarbeiter wesentlich länger im Betrieb sind und Sie zudem noch der einzige ledige Arbeitnehmer sind. Dann kann es für Sie mehr bringen, einen Aufhebungsvertrag mit einer Abfindung oder sonstigen Vorteilen zu unterschreiben, als die Kündigung zu kassieren und nach einem verlorenen Prozess mit leeren Händen dazustehen.

					

					
						Vorsicht, Sperrzeit!

						Einen Aufhebungsvertrag sollten Sie aber nur dann unterschreiben, wenn Sie nicht von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Der Grund: Bei der Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch einen Aufhebungsvertrag spricht die Agentur für Arbeit Ihnen grundsätzlich eine Sperrzeit aus, die im Regelfall zwölf Wochen beträgt.

					

				

				
					So gehen Sie vor

					Wenn Sie sich grundsätzlich vorstellen können, einen Aufhebungsvertrag zu schließen, so sollten Sie dennoch nicht den ersten Stein werfen, sondern abwarten, ob nicht von der Arbeitgeberseite ein entsprechender Vorschlag kommt. In der Regel erzielen Sie als Arbeitnehmer bessere Ergebnisse bei Aufhebungsvereinbarungen, wenn bereits eine Kündigung auf dem Tisch liegt und Sie entweder dagegen schon Klage erhoben haben oder eine solche noch fristgemäß einreichen können.

					
						Wichtig

						Wenn Sie sich mit Ihrem Arbeitgeber schon im Vorfeld über eine Abfindung verständigen, bietet sich eine anschließende Kündigung nach § 1 KSchG an. Darin kann der Arbeitgeber die vereinbarte Abfindung unter der Bedingung festlegen, dass Sie keine Kündigungsschutzklage erheben. Der Vorteil: Im Gegensatz zu Aufhebungsverträgen löst eine solche Gestaltung keine Sperrzeit bei späterer Arbeitslosigkeit aus.

					

				

				
					Keine bessere Alternative: der Abwicklungsvertrag

					Jahrelang war der Abwicklungsvertrag der Renner unter den Verträgen rund um das Thema Jobende. Er wurde wegen der erwähnten Sperrzeit zur Vermeidung eines Aufhebungsvertrages geschlossen und funktioniert so: Der Arbeitgeber spricht eine normale Kündigung aus und setzt sich dann sofort mit dem Arbeitnehmer zusammen, um das, was in einem Aufhebungsvertrag geregelt worden wäre, jetzt in einem Abwicklungsvertrag zu regeln, der juristisch nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses ansetzt. Nachdem diese Praxis über mehrere Jahre unbeanstandet geblieben war, erteilte das Bundessozialgericht im Jahr 2004 dem Abwicklungsvertrag eine Abfuhr. Wenn Ihr Chef Ihnen also anbietet, nach einer Kündigung einen Abwicklungsvertrag zu unterschreiben, nützt Ihnen dies nichts. Auch bei Abwicklungsverträgen verhängen die Agenturen für Arbeit jetzt eine Sperrfrist.

				

			

			
				Wann gibt es eine Abfindung?

				„Mir steht doch eine Abfindung zu, oder?“ Dieser Satz fällt häufig in Beratungsgesprächen mit Arbeitnehmern, zumindest wenn es um betriebsbedingte Kündigungen geht. Auslöser für diese irrige Auffassung sind häufig Presseberichte über Massenentlassungen bei Unternehmen und Konzernen, in denen von Abfindungen in teilweise astronomischer Höhe zu lesen ist. Auch wenn man sich einen durchschnittlichen Verhandlungstag bei einem Arbeitsgericht anschaut, könnte man auf den Gedanken kommen, dass eine Kündigung fast immer eine Abfindung zur Folge hat. Tatsächlich wird in den meisten Fällen von beiden Seiten an einen streitentscheidenden Abfindungsvergleich gedacht, auch wenn dies zu Beginn eines Prozesses nicht gleich angesprochen wird.

				
					Kein gesetzlicher Abfindungsanspruch

					Anders als in einigen Nachbarländern – so gibt es in Österreich den sogenannten Abfertigungsanspruch – sieht unser Recht allerdings keinen automatischen Anspruch auf eine Abfindung vor. Es gilt der Grundsatz:

					
							
							Entweder ist die Kündigung unberechtigt, dann hat der Arbeitnehmer einen Weiterbeschäftigungsanspruch, oder

						

							
							die Kündigung ist berechtigt, dann durfte der Arbeitgeber also zu dieser Maßnahme greifen und es besteht eigentlich keine Veranlassung für ihn, eine Abfindung zu zahlen.

						

					

					Gleichwohl gibt es eine ganze Reihe von Konstellationen, wo letztendlich doch eine Abfindung gezahlt wird. An welcher Stelle im Prozess die Zeichen für eine Abfindungsverhandlung am günstigsten stehen, kann nicht generell beantwortet werden. Grundsätzlich sollten Sie aber als Arbeitnehmer nicht das erste Angebot machen, sondern abwarten, ob der Arbeitgeber einen ersten Vorschlag unterbreitet. Dies kann auch schon außergerichtlich der Fall sein.

				

				
					Ein freiwilliges Angebot annehmen?

					Bei der betriebsbedingten Kündigung hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, dass der Arbeitgeber bereits mit der Kündigung eine Abfindung anbieten kann. Diese wird Ihnen dann ausgezahlt, wenn Sie bereit sind, auf eine Kündigungsschutzklage zu verzichten.

					
						Beispiel: Das Angebot im Kündigungsschreiben

						Hauke Meier findet folgendes Kündigungsschreiben vor: „Hier- mit kündigen wir Ihnen aus betriebsbedingten Gründen das Arbeitsverhältnis fristgerecht. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eine Abfindung in gesetzlicher Höhe beanspruchen können, wenn Sie innerhalb der dreiwöchigen Frist für die Erhebung einer Kündigungsschutzklage keine Klage einreichen.“

					

					
						So wägen Sie ab

						Die Entscheidung, auf ein solches Angebot einzugehen, ist nicht immer einfach. Sie setzt eine Einschätzung voraus, ob bei einer Kündigungsschutzklage mehr herauskäme als beim Einverständnis mit dem Angebot des Arbeitgebers. Sie müssen sich also fragen, welche Konsequenzen es hat, wenn Sie auf das Angebot Ihres Arbeitgebers nicht eingehen:

						
								
								Dies hängt zunächst von der Einschätzung der Prozessaussichten ab. Sind diese eher schlecht, so sollten Sie auf eine Kündigungsschutzklage verzichten, denn ansonsten kann es Ihnen passieren, dass Sie vor Gericht völlig leer ausgehen.

							

								
								Doch vielleicht stimmt Sie das Angebot skeptisch und an Ihrer Kündigung ist etwas faul? Gleichwohl sollten Sie das Angebot selbst dann nicht leichtfertig ablehnen, wenn Sie einen groben Fehler in der Kündigung entdecken.

							

								
								Die Klage empfiehlt sich vor allem dann, wenn es Ihr vorrangiges Ziel ist, tatsächlich weiterbeschäftigt zu werden, und Sie auch im Prozess nicht vorhaben, auf ein Abfindungsangebot einzugehen. Gesetzlich vorgesehen sind 0,5 Monatsverdienste für jedes Jahr, in dem das Arbeitsverhältnis bestanden hat.

							

						

						Bietet Ihnen Ihr Arbeitgeber daher schon im Kündigungsschreiben eine „gesetzliche Abfindung“ an, können Sie im Kündigungsschutzprozess nicht unbedingt eine höhere Summe herausholen. Denn auch die Gerichte halten sich an die Faustformel für Abfindungen: pro Beschäftigungsjahr ein halbes Bruttomonatsgehalt.

						
							Wichtig

							Prüfen Sie, ob das freiwillige Abfindungsangebot Ihres Arbeitgebers einem halben Bruttogehalt pro Beschäftigungsjahr entspricht.

						

						Grundsätzlich sollten Sie sich vor Abschluss einer Beendigungsvereinbarung von einem Rechtsanwalt beraten lassen, da diese weitreichende Konsequenzen haben kann und möglicherweise eine höhere Abfindung ausgehandelt werden kann.

					

					
						Abfindungssumme und Nettoklausel

						Beachten Sie, dass Abfindungen steuerpflichtig sind, es werden jedoch keine Sozialversicherungsbeiträge abgezogen. Aber aufgepasst: Die Sozialversicherung prüft genau, ob es sich tatsächlich um eine Abfindung oder um (teilweise) versteckten Arbeitslohn handelt. Beispielsweise, wenn eine reguläre Abfindung mit noch offenem Urlaubsgeld aufgestockt wird oder wenn Sie sich in einem Vergleich auf verkürzte Kündigungsfristen einlassen.

						
							Beispiel: Verkürzte Kündigungsfrist

							Oliver Neumann bekommt eine Kündigung, bei der seine tarifliche Kündigungsfrist von sechs Monaten eingehalten wurde. Als er seinem Arbeitgeber damit droht, vor Gericht zu gehen, bietet dieser ihm 1.000 Euro Abfindung an. Herr Neumann ist damit einverstanden, hat aber noch einen Monat Urlaub offen. Um Sozialversicherungsbeiträge zu sparen, einigt man sich darauf, dass der Arbeitgeber eine neue Kündigung ausstellt, in der er die Kündigungsfrist um einen Monat verkürzt. Im Gegenzug wird die Abfindung auf 3.500 Euro erhöht.

						

						Ergebnis: Die Sozialversicherung prüft nach, ob bei einer Kündigung die vorgeschriebenen Kündigungsfristen eingehalten wurden. Es gilt das Entstehungsprinzip, so dass es bei tariflichen Zahlungsansprüchen nicht darauf ankommt, ob der Arbeitnehmer auf einen Teil der Kündigungsfrist verzichtet hat. Somit wird der in der Abfindung versteckte Monatslohn herausgenommen und mit Sozialversicherungsbeiträgen belegt.

						Als Arbeitnehmer sind Sie dann auf der sicheren Seite, wenn der Arbeitgeber Ihnen auf jeden Fall den Abfindungsbetrag als Nettoauszahlung garantiert. Dies wird durch die Formulierung „Brutto = Netto“ erreicht.

						
							
								
									
											
											Auf einen Blick: So nehmen Sie Ihre Ansprüche wahr

										
									

								
								
									
											
											Prüfen Sie,

										
									

									
											
											•

										
											
											ob für Sie ein Tarifvertrag gilt und dadurch bestimmte Ausschlussfristen bestehen,

										
									

									
											
											•

										
											
											ob bestimmte Ausschlussfristen in Ihrem Arbeitsvertrag festgelegt sind,

										
									

									
											
											•

										
											
											ob eine Schlichtungsstelle zuständig ist, weil Sie Auszubildender sind,

										
									

									
											
											•

										
											
											wie hoch die Erfolgschancen einer Klage sind,

										
									

									
											
											•

										
											
											welche Klagefristen Sie einhalten müssen,

										
									

									
											
											•

										
											
											welche Gerichts- und Anwaltskosten auf Sie eventuell zukommen,

										
									

									
											
											•

										
											
											ob Sie einen Aufhebungsvertrag unterschreiben möchten und eine Sperrfrist in Kauf nehmen können,

										
									

									
											
											•

										
											
											ob das Abfindungsangebot Ihres Arbeitgebers mindestens einem halben Gehalt pro Beschäftigungsjahr entspricht.

										
									

								
							

						

					

				

			

		

	
		
			Nach der Kündigung – wie geht es weiter?

			
				
					Nach dem Job ist vor dem Job – mit diesem Schlagwort könnte man die Situation nach einer Kündigung kennzeichnen. Unabhängig von der Frage, ob Sie gegen eine Kündigung gerichtlich vorgehen, müssen Sie einige wichtige rechtliche Dinge beachten.

					In diesem Kapitel erfahren Sie, welche Rechte und Pflichten Sie

					
							
							gegenüber Ihrem alten Arbeitgeber haben (ab S. 98),

						

							
							gegenüber der Arbeitsagentur haben, wenn Sie bis zum Kündigungszeitpunkt keine neue Stelle antreten (ab S. 105),

						

							
							bei Bewerbungen oder im neuen Job haben, wenn Sie gekündigt wurden (ab S. 109).

						

					

				

			

			
				Sofortmaßnahme: das Arbeitszeugnis einfordern

				Auch wenn Sie und Ihr Arbeitgeber zunächst friedlich, das heißt ohne Kündigungsschutzprozess, auseinandergehen, zeigt die Erfahrung: Wenn es um das Arbeitszeugnis geht, dann prallen nicht selten unterschiedliche Meinungen aufeinander. Dies kann schließlich dazu führen, dass man sich trotz akzeptierter Kündigung vor Gericht trifft und über den Umfang und Inhalt des Arbeitszeugnisses streitet. Dies sollten und können Sie unbedingt vermeiden, indem Sie sich möglichst emotionslos und vor allem rechtzeitig mit Ihrem Arbeitgeber nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf einen Termin für die Ausstellung des Arbeitszeugnisses einigen. Sie sollten auf keinen Fall mit Ihrem Zeugniswunsch abwarten, bis Sie nicht mehr im Unternehmen sind, erst recht nicht, bis im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung das Verfahren beendet ist.

				
					
						
							
									
									Gründe, das Arbeitszeugnis zeitnah einzufordern

								
							

						
						
							
									
									•

								
									
									Sie benötigen ein zeitnahes Zeugnis für Ihre Bewerbungen.

								
							

							
									
									•

								
									
									Zeitnahe Zeugnisse sind erfahrungsgemäß ausführlicher und individueller.

								
							

							
									
									•

								
									
									Zeugnisse, die noch während Ihrer Kündigungsfrist ausgestellt werden, lassen sich leichter auf dem kurzen Dienstweg korrigieren.

								
							

						
					

				

				Wenn Sie noch während die Kündigungsfrist läuft ein Arbeitszeugnis einfordern, ergibt sich folgende Schwierigkeit: Auf Zeugnisse besteht zwar ein Rechtsanspruch, dieser ist aber erst nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu realisieren. Daher kann der Arbeitgeber die Ausstellung eines Endzeugnisses noch während des Laufs einer Kündigungsfrist verweigern. Auch können Sie sich nicht schon während der Kündigungsfrist gegenüber einem Dritten mit einem Arbeitszeugnis bewerben, in dem das Austrittsdatum noch in der Zukunft liegt. Aus diesem Dilemma gibt es aber zwei elegante Auswege.

				
					Das Zwischenzeugnis

					Das Zwischenzeugnis ist der Königsweg für Ihre optimale Ausgangslage bei sofortigen Bewerbungen – vor allem dann, wenn Sie sich noch nicht entschieden haben, ob Sie gegen die Kündigung rechtliche Schritte einleiten werden. Denn dazu haben Sie ja noch drei Wochen Zeit (siehe Fristen, S. 72).

					Innerhalb dieser drei Wochen sollten Sie auf Ihren Chef oder Ihren direkten Vorgesetzten zugehen und Folgendes vorschlagen: Es wird ein Zeugnis in zwei Versionen ausgestellt. Die erste Fassung wird mit „Zwischenzeugnis“ überschrieben und dient dazu, dass Sie sich schon während der Kündigungsfrist bewerben können. Gleichzeitig vereinbaren Sie, dass dieses Zwischenzeugnis dann sprachlich in ein Endzeugnis umformuliert und Ihnen am letzten Arbeitstag übergeben wird.

					Dem Argument, dass Sie sich während der Kündigungsfrist schon bewerben wollen, wird sich erfahrungsgemäß kein Arbeitgeber verschließen.

					Auf ein Zwischenzeugnis besteht ein Rechtsanspruch, wenn klar ist, dass Sie es für eine Bewerbung benötigen. Dies ist nach Ausspruch einer Arbeitgeberkündigung ohne Weiteres anzunehmen.

				

				
					Die Entwurfsvariante

					Im Einzelfall und insbesondere bei kurzen Kündigungsfristen wird Ihr Arbeitgeber gegen ein Zwischenzeugnis einwenden, dass dieses sich ja nicht mehr lohnt, und Sie auf das spätere Endzeugnis verweisen. In diesem Fall können Sie einen eleganten Mittelweg gehen. Schlagen Sie vor, dass innerhalb von drei Wochen nach der Kündigung ein Entwurf des Arbeitszeugnisses vorliegt. Dadurch erhalten Sie sich die wesentlichen Vorteile wie bei der Erteilung eines Zwischenzeugnisses. Sie bekommen dann am letzten Arbeitstag pünktlich Ihr Zeugnis ausgehändigt und ersparen sich Streit über Umfang und Inhalt, denn wie beim Zwischenzeugnis können Sie im bestehenden Arbeitsverhältnis besser auf die Inhalte des Zeugnisses Einfluss nehmen, als es nach Ausscheiden aus dem Unternehmen der Fall ist.

				

				
					Der Inhalt eines Zeugnisses

					Das Zeugnisrecht ist eine Wissenschaft für sich und eine vollständige Darlegung aller Probleme würde den Rahmen dieses Ratgebers sprengen. Sie sollten sorgfältig auf ver steckte Formulierungen in Zeugnissen achten und sich im Zweifelsfall Informationen über Zusatzliteratur holen (siehe S. 127, weiterführende Literatur).

					
						Wichtig

						Kündigungsgründe haben in einem Zeugnis absolut nichts zu suchen. Diese können jedoch auf Wunsch des Arbeitnehmers eingefügt werden. Sinnvoll ist dies, wenn das Arbeitsverhältnis betriebsbedingt gekündigt wurde und Sie einer Sozialauswahl zum Opfer gefallen sind.

					

					
						Beispiel: Betriebsbedingte Kündigung

						Die Schlussformulierung könnte dann in etwa so lauten: „Wegen einer größeren Umstrukturierung ist der Arbeitsplatz von Herrn/ Frau × weggefallen. Aufgrund der vorzunehmenden Sozialauswahl gehörte Herr/Frau × bedauerlicherweise zum Kreis der Arbeitnehmer, bei denen trotz guter Leistungen eine betriebsbedingte Kündigung unumgänglich war.“

					

				

				
					Arbeiten Sie aktiv am Zeugnistext mit

					In der Regel sind Arbeitgeber dankbar, wenn sie vom Arbeitnehmer selbst einen Entwurf für ein Zeugnis bekommen. Scheuen Sie sich nicht, insoweit Eigenlob zu betreiben. Wenn Sie Ihrem Arbeitgeber einen Entwurf vorlegen, der idealerweise auch von Ihrem Fachvorgesetzten abgesegnet wurde, so ist er meist gerne bereit, diesen zu übernehmen. Weisen Sie in einem Anschreiben darauf hin, dass es sich um einen Vorschlag handelt, damit nicht der Eindruck erweckt wird, dass Sie auf dem Wortlaut Ihres Entwurfs bestehen.

				

			

			
				Was ist mit Ihrem Resturlaub?

				Viele Arbeitnehmer gehen davon aus, dass sie ihren Resturlaub automatisch noch vor dem Ausscheiden aus dem Betrieb bekommen, und rechnen sich insoweit schon einen vorverlegten Austrittstermin aus. Dies ist ein Irrtum, denn nicht Sie, sondern der Arbeitgeber bestimmt Lage und Verteilung des Urlaubs.

				Zwar ist dies nicht der Regelfall, aber der Arbeitgeber kann durchaus verlangen, dass Sie bis zum letzten Tag der Kündigungsfrist noch arbeiten, weil beispielsweise ein wichtiges Projekt zu Ende geführt werden muss.

				Für nicht genommenen Urlaub haben Sie aber einen Urlaubsabgeltungsanspruch, den Sie verlangen können, aber nicht müssen. Wenn Sie die Abgeltung des Urlaubs nicht verlangen, können Sie den nicht genommenen Urlaub beim neuen Arbeitgeber einreichen. Der neue Arbeitgeber kann Ihnen nicht vorhalten, dass Sie einen Urlaubsabgeltungsanspruch bei seinem Vorgänger hätten geltend machen müssen.

				
					Beispiel: Resturlaub im neuen Job nehmen

					Werner Hild scheidet zum 30.3.2009 aus dem Betrieb A aus und beginnt sofort im Anschluss daran bei Arbeitgeber B eine neue Beschäftigung. Arbeitgeber A gewährt ihm nicht mehr den ihm zustehenden Urlaub von 7,5 Tagen. Werner Hild lässt sich den Urlaub nicht abgelten.

				

				Arbeitgeber B ist hier im Nachteil. Er kann den von ihm zu gewährenden Urlaub nicht um die 7,5 Tage kürzen. Dies könnte er nur dann, wenn diese Urlaubstage tatsächlich noch durch Arbeitgeber A gewährt oder abgegolten worden wären. Nach der Rechtsprechung kann Arbeitgeber B auch nicht von Arbeitgeber A Schadenersatz verlangen, weil er dessen Urlaubsanspruch übernommen hat.

				Nicht selten kommt es vor, dass Arbeitgeber eine Kündigung aussprechen und gleichzeitig den Gekündigten für die Restlaufzeit des Vertrags unter Fortzahlung der Bezüge freistellen. Hier müssen Sie zunächst darauf achten, ob Ihr Arbeitgeber die Freistellung „unter Anrechnung des Resturlaubs“ erklärt hat. Hat er dies nicht getan, so können Sie, selbst wenn Sie in der Freistellung faktisch Urlaub hatten, weiterhin auf einer Abgeltung Ihres Resturlaubs bestehen.

				
					Vorsicht: Urlaubsabgeltung und Arbeitslosigkeit

					Das ist die Kehrseite einer Urlaubsabgeltung: Die Arbeitsagentur behandelt die Urlaubsabgeltung wie Arbeitseinkommen und kürzt die Leistungen auf Arbeitslosengeld. Die entsprechende Formulierung im Gesetz lautet: „Hat der Arbeitslose wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Urlaubsabgeltung erhalten oder zu beanspruchen, so ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld für die Zeit des abgegoltenen Urlaubs.“

				

				
					Urlaub bei Langzeiterkrankung

					Waren Sie über längere Zeiträume krank und konnten daher Ihren Urlaub nicht im laufenden Jahr und auch nicht bis Ende März des Folgejahres nehmen? Bis zum 20.1.2009 galt der Grundsatz, dass dieser Urlaub dann verloren war und im Falle eines Ausscheidens aus dem Unternehmen auch nicht abgegolten werden musste. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist dieser Verfall europarechtswidrig. Das Bundesarbeitsgericht hat sich dieser Rechtsprechung mittlerweile angeschlossen. Dies allerdings mit einer Einschränkung: Unverfallbar ist nur der gesetzliche Mindesturlaub, nicht der zusätzliche tarifliche oder freiwillige Mehrurlaub.

					
						Beispiel: Mindesturlaub bei Dauerkrankheit

						Walter Moll ist seit Juni 2007 krank. Als sich herausstellt, dass eine Genesung nicht absehbar ist, kündigt ihm sein Arbeitgeber fristgerecht zum 30.9.2009. Herr Moll geht gegen die Kündigung mangels Erfolgaussichten nicht vor, verlangt aber für drei Jahre Urlaubsabgeltung für insgesamt 90 Urlaubstage. Sein Arbeitgeber weigert sich mit dem Argument, dass der gesamte Urlaub verfallen sei. Walter Moll zieht vor Gericht. Wie wird das Verfahren ausgehen?

					

					Lösung: Walter Moll wird Recht bekommen, wenn auch nicht in der beantragten Höhe von 30 Arbeitstagen. Nicht verfallen ist sein gesetzlicher Mindesturlaub, der (eine 5-Tage-Woche vorausgesetzt) 20 Tage pro Jahr, also insgesamt 60 Tage beträgt. Die geänderte Rechtsprechung hat Herrn Moll damit etwa zwei Monatsgehälter Urlaubsabgeltung eingebracht.

				

			

			
				Ihre Pflichten und Rechte gegenüber der Arbeitsagentur

				Mit Erhalt der Kündigung sind Sie verpflichtet, sich umgehend bei der zuständigen Arbeitsagentur arbeitssuchend zu melden. Die Meldung kann inzwischen auch telefonisch erfolgen. Dabei ist es unerheblich, ob und wann Sie Rechtsmittel gegen die Kündigung eingelegt haben. Falls Sie gerichtlich gegen die Kündigung vorgegangen sind, muss die Arbeitsagentur über den Ausgang des Verfahrens informiert werden.

				
					Schneller Antrag, schnelles Geld

					Je früher Sie Arbeitslosengeld beantragen, desto früher bekommen Sie es auch. Unabhängig von Ihrer Meldepflicht bezüglich der Kündigung selbst, empfiehlt es sich, auch frühzeitig einen Antrag auf Arbeitslosengeld zu stellen, um spätere Finanzierungslücken zu vermeiden. Es ist immer ratsam, sich persönlich bei der Arbeitsagentur zu melden. In der Regel findet zu einem späteren Zeitpunkt ein Gespräch mit dem zuständigen Berater statt.

					Die Agentur für Arbeit wird Sie auffordern, genaue Angaben über Ihr Arbeitsverhältnis und die Kündigungsgründe zu machen. Auch Ihr Arbeitgeber muss einen entsprechenden Arbeitgeberfragebogen ausfüllen. Diese Arbeitsbescheinigung müssen Sie dem Arbeitgeber übermitteln. Das Ausfüllen und Herausgeben kann erforderlichenfalls gerichtlich durchgesetzt werden. Sofern es sich um eine personen- oder betriebsbedingte Kündigung handelt, werden Sie in der Regel keine Schwierigkeiten bei der Beantragung von Arbeitslosengeld haben.

				

				
					Wird die Abfindung angerechnet?

					Grundsätzlich werden vereinbarte Abfindungen nicht auf Arbeitslosengeld angerechnet. Hiervon gibt es allerdings Ausnahmen: Bei nur außerordentlich kündbaren Mitarbeitern, wie beispielsweise Betriebsräten, wird die Abfindung angerechnet, bis die reguläre Kündigungsfrist erreicht wäre. Die Abfindung kann auch angerechnet werden, wenn Sie sich auf eine zu kurze Kündigungsfrist eingelassen haben.

				

				
					Achtung: Hier droht eine Sperrzeit

					Bei der verhaltensbedingten Kündigung laufen Sie Gefahr, dass Ihnen die Arbeitsagentur den Vorwurf macht, Sie hätten Ihre Arbeitslosigkeit leichtfertig selbst verursacht. Die Folge kann eine Sperrzeit für das Arbeitslosengeld sein. Zu beachten ist auch, dass bei Verhängung einer Sperrzeit auch Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV) nur gekürzt gewährt werden. Bei verhaltensbedingten Kündigungen sollten Sie sich daher gut überlegen, ob nicht die Erhebung einer Kündigungsschutzklage allein wegen der drohenden Sperrzeit Sinn ergibt. Andererseits gilt aber auch:

					
						Wichtig

						Wenn Sie eine Kündigung hinnehmen, obwohl Sie gute Chancen auf einen Prozesserfolg hätten, berechtigt dies allein die Bundesagentur für Arbeit in der Regel nicht zur Verhängung einer Sperrzeit.

					

					Eine Ausnahme besteht, wenn die Kündigung offensichtlich unwirksam ist, d. h. wenn Sie beispielsweise eine nicht behördlich genehmigte Kündigung während einer Schwangerschaft oder Elternzeit akzeptieren.

					
						Sperrzeitentscheidungen nicht immer hinnehmen

						Anträge auf Arbeitslosengeld werden oft sehr pauschal in Massenverfahren abgewickelt. Dabei kann es schnell passieren, dass Ihnen eine Sperrzeit auferlegt wird, obwohl man sich trefflich darüber streiten könnte, ob Sie tatsächlich durch Ihr Verhalten an Ihrer Arbeitslosigkeit mitgewirkt haben. Hier sollten Sie nicht von vornherein aufgeben, sondern die Möglichkeit von Rechtsmitteln nutzen, die Sie kostenlos einlegen können.

						So lässt sich selbst bei einer Eigenkündigung oder einem Aufhebungsvertrag ein Sperrzeitbescheid erfolgreich anfechten, wenn Sie nachweisen können, dass mit diesen Beendigungstatbeständen lediglich einer sonst unvermeidlichen betriebsbedingten Kündigung vorgegriffen wurde.

						Gegen einen Sperrzeitbescheid können Sie Widerspruch einlegen und Klage vor dem Sozialgericht erheben. Nutzen Sie diese Chancen, wenn Sie Anhaltspunkte sehen, dass Ihre Kündigung oder aber auch Ihr Aufhebungsvertrag nur zur Vermeidung einer betriebsbedingten Arbeitgeberkündigung erfolgte.

						Erfahrungsgemäß dauern sozialgerichtliche Verfahren recht lange, so dass Sie damit rechnen müssen, zwar Recht zu bekommen, dies allerdings erst in ein paar Jahren.

					

				

				
					Welche Pflichten haben Sie?

					Sie sind der Arbeitsagentur gegenüber zur Mitwirkung verpflichtet. Dies bedeutet, dass Sie sich regelmäßig dort melden und auch anzeigen müssen, wenn Sie ortsabwesend sein werden. Sie müssen sich zudem aktiv um einen Arbeitsplatz bemühen und dies auch durch den Nachweis von Bewerbungen belegen.

				

				
					Auf welche Leistungen haben Sie Anspruch?

					Der Anspruch auf das sogenannte Arbeitslosengeld I besteht für sechs bis zwölf Monate, je nachdem, wie lange Sie eine versicherungspflichtige Beschäftigung innerhalb der Rahmenfrist von regelmäßig zwei Jahren ausgeübt haben. Für ältere Personen wurde die Bezugsdauer auf bis zu 24 Monate erhöht. Genügt das Arbeitslosengeld nicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, so kommen ergänzende Leistungen nach dem SGB II in Betracht.

					Nicht selten verzögert sich die Auszahlung des Arbeitslosengelds, weil der Arbeitsagentur noch nicht die entsprechenden Bescheinigungen und Unterlagen vorliegen. In diesem Fall haben Sie das Recht, einen Vorschuss zu verlangen, wenn das Arbeitslosengeld dem Grunde nach gewährt werden muss und nur bezüglich der genauen Höhe Unklarheiten bestehen.

					Mehr zum Arbeitslosengeld II finden Sie im TaschenGuide „Hartz IV und Arbeitslosengeld II“.

				

			

			
				Aus rechtlicher Sicht bei der Jobsuche zu beachten

				Bewerben Sie sich möglichst schon vor der tatsächlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Gegen diesen Rat hört man häufig den Einwand, dass dann rechtliche Probleme auftauchen, denn man wolle ja erst überlegen, ob man gegen die Kündigung angeht, und wenn man dieses tut, dann müsse man abwarten, wie der Kündigungsstreit ausgeht. Auch müsse man bei den Bewerbungen offenlegen, dass über die Beendigung des alten Arbeitsverhältnisses noch Streit besteht. Diese Befürchtungen sind jedoch weitgehend unbegründet.

				
					Neuer Job und Kündigungsschutzklage schließen sich nicht aus

					Wenn Sie eine Kündigungsschutzklage einreichen, stellen Sie grundsätzlich einen Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit der Kündigung. Gewinnen Sie den Prozess, so haben Sie einen sofortigen Anspruch auf Weiterbeschäftigung, Sie kämpfen also um den Erhalt Ihres Arbeitsplatzes. Rechtlich gesehen geben Sie dieses Vorhaben aber nicht dadurch auf, dass Sie sich gleichzeitig anderweitig bewerben, und Ihre Klage wird selbst dann nicht gegenstandslos, wenn Sie noch während des Verfahrens eine neue Arbeitsstelle annehmen.

					
						Wichtig

						Das Kündigungsschutzgesetz geht selbst von der Möglichkeit einer zwischenzeitlich aufgenommenen anderen Beschäftigung aus und gibt dem Arbeitnehmer in diesem Fall das Recht, einen Antrag auf gerichtliche Auflösung unter Zahlung einer Abfindung zu stellen (§16 KSchG).

					

				

				
					Kontakte zeitnah nutzen

					Dürfen Sie Ihre bisherigen geschäftlichen Kontakte für Anfragen nach freien Stellen oder sogar konkrete Bewerbungen nutzen? Die Antwort heißt Ja, soweit Sie gegenüber Geschäftsfreunden, Vertriebspartnern usw. nur Ihre allgemeine Absicht bekunden, eventuell die Stelle zu wechseln. Sie sollten dies aber keinesfalls im Rahmen Ihrer noch auszuübenden Funktion tun, sondern derartige Gespräche eindeutig außerhalb der Dienstzeiten führen. Für die Dauer der Kündigungsfrist müssen Sie allerdings sämtliche Handlungen unterlassen, die im Wettbewerb zu Ihrem bisherigen Arbeitgeber stehen können.

					Nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gibt es für Kontaktaufnahmen im Übrigen so gut wie keine Beschränkungen, sofern in Ihrem Arbeitsvertrag kein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbart wurde.

					Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot ist aber nur dann wirksam, wenn eine sogenannte Karenzentschädigung gezahlt wird, Ihr bisheriger Arbeitgeber es sich also etwas kosten lässt, dass Sie nach Ihrem Ausscheiden nicht in ein Konkurrenzunternehmen eintreten.

				

				
					Kündigung muss nicht offengelegt werden

					Sie sind keinesfalls verpflichtet, in eine Bewerbung hineinzuschreiben, dass eine Kündigung erfolgt ist. Diesen Umstand können Sie je nach Sachlage und Frageverhalten beim Vorstellungsgespräch immer noch offenbaren. Sie dürfen allerdings Ihre Bewerbung nicht mit dem Zusatz „ungekündigt“ versehen. Dies könnte Ihnen als bewusste Täuschung ausgelegt werden und zur Anfechtung einer Einstellungszusage führen.

					
						Wichtig

						Machen Sie bei Ihren Bewerbungen von einer Vertraulichkeitsklausel Gebrauch. Etwa mit folgendem Satz: „Ich bitte, diese Bewerbung vertraulich zu behandeln.“

					

				

				
					Das Vorstellungsgespräch

					Wenn Sie sich aus einem noch bestehenden Arbeitsverhältnis bewerben, stellt sich die Frage, was und welche Details Sie aus dem alten Betrieb erzählen dürfen. Dies ist eine heikle Angelegenheit, da Sie auch ohne dass Sie eine Verschwiegenheitsklausel oder ein Wettbewerbsverbot in Ihrem Arbeitsvertrag haben, während einer Beschäftigung verpflichtet sind, Ihrem Arbeitgeber keinerlei Konkurrenz zu machen und keine Betriebsgeheimnisse preiszugeben. Sie sollten sich hier also bedeckt halten, was mit Sicherheit keine negativen Auswirkungen haben wird.

					Auch der potenzielle neue Arbeitgeber hat ein Interesse daran, einen loyalen und korrekten Mitarbeiter einzustellen. Wenn Sie mit Hinweis auf das bestehende Beschäftigungsverhältnis hier konkrete Frage nach Produktionsabläufen und geplanten Produkten zunächst nicht beantworten wollen, spricht dies für Sie und macht Sie als Bewerber nur interessanter.

				

				
					Wenn beim alten Chef nachgefragt wird

					Darf der neue Arbeitgeber sich bei Ihrem Noch-Arbeitgeber über Sie erkundigen und beispielsweise etwas über eine Kündigung in Erfahrung bringen? Im Prinzip kann man ihm dies nicht verwehren. Wenn Sie allerdings eine Verschwiegenheitsklausel in Ihre Bewerbung eingefügt haben und der neue Arbeitgeber sich gleichwohl beim alten Arbeitgeber über Sie erkundigt, können daraus möglicherweise Schadenersatzforderungen gegen den neuen Arbeitgeber resultieren.

				

				
					Freistellung für Bewerbungsgespräche

					Folgendes ist vielfach unbekannt: Der Gesetzgeber sieht in § 629 BGB die „Freizeitnahme zur Stellensuche“ vor. Sie haben daher einen Anspruch auf Freistellung, wenn Sie zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden, und brauchen dafür nicht Ihren Urlaub zu opfern. Die Vorschrift sieht zwar nicht ausdrücklich vor, dass auch der Lohn weiterzuzahlen ist. Es ist aber anerkannt, dass eine Lohnfortzahlung immer dann erfolgen muss, wenn der Arbeitgeber eine solche nicht ausdrücklich vertraglich ausgeschlossen hat.

					Problematisch kann es sein, wenn der Arbeitgeber einen Nachweis für eine solche Einladung verlangt. Sofern Sie sich beispielsweise bei der Konkurrenz bewerben und dies nicht offenbaren wollen, sollten Sie zunächst eine Lohnkürzung in Kauf nehmen, die Sie nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses und unter dem dann erfolgten Nachweis gegebenenfalls wieder einfordern können.

					
						
							
								
										
										Auf einen Blick: Nach der Kündigung

									
								

							
							
								
										
										•

									
										
										Melden Sie sich unverzüglich bei der Bundesagentur für Arbeit.

									
								

								
										
										•

									
										
										Kümmern Sie sich zeitnah um ein Zwischenzeugnis oder den Entwurf für ein Endzeugnis.

									
								

								
										
										•

									
										
										Wägen Sie die Vorteile einer Urlaubsnahme und einer Urlaubsabgeltung ab.

									
								

								
										
										•

									
										
										Bewerben Sie sich zeitnah schon während der laufenden Kündigungsfrist.

									
								

								
										
										•

									
										
										Bewerben Sie sich auch, wenn Ihre Kündigung bei Gericht anhängig ist.

									
								

								
										
										•

									
										
										Nehmen Sie einen Vertraulichkeitshinweis in Ihre Bewerbungen auf.

									
								

								
										
										•

									
										
										Nutzen Sie die gesetzliche Freistellung zur Stellensuche.

									
								

								
										
										•

									
										
										Gehen Sie gegebenenfalls gerichtlich gegen einen Sperrzeitbescheid der Bundesagentur vor.

									
								

							
						

					

				

			

		

	
		
			Muster

			
				Gegendarstellung nach einer Abmahnung

				An die Firma

				Mustermann

				Musterstr. 1

				11111 Musterburg

				
					Ihre Abmahnung vom 17.02.2009
				

				Sehr geehrte Damen und Herren,

				 zu meiner Abmahnung vom 17.02.2009 möchte ich folgende Gegendarstellung abgeben: Sie haben mir vorgeworfen, ich sei am 12.2.2009 statt um 7 Uhr erst um 11 Uhr zur Arbeit erschienen. Dies war zwar objektiv der Fall, war jedoch durch einen Auffahrunfall begründet, den ich auf dem Weg zur Arbeit hatte. Dies habe ich nach meiner Rückkehr auch meinem Abteilungsleiter gemeldet.

				Auch den Vorwurf, ich hätte mich frühzeitig telefonisch melden müssen, kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich habe mehrfach versucht anzurufen, aber es war entweder besetzt oder es hat niemand abgenommen. Dies kann von Herrn Franz Krieger, dem Monteur meiner Autowerkstatt, bestätigt werden.

				Mit freundlichen Grüßen

				M. Mustermann

			

			
				Aufforderung zur Entfernung einer Abmahnung aus der Personalakte

				An die Firma

				Mustermann

				Musterstr. 1

				11111 Musterburg

				
					Ihre Abmahnung vom 17.02.2009
				

				Sehr geehrte Damen und Herren,

				Sie haben mir vorgeworfen, ich hätte am 12.02.2009 ein halbstündiges Privattelefonat mit dem Firmentelefon geführt. Dies war nicht der Fall. Das Telefonat wurde mit der Verkaufsabteilung der Firma Eisen-Klein geführt. Es ging um die wöchentliche Bestellung der Montageschrauben. Da ich mich mit dem dort zuständigen Sachbearbeiter duze und in einem solchen Gespräch auch einmal ein privates Wort fällt, erweckte dies wohl den Eindruck, ich hätte rein privat telefoniert. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich diesen Vorwurf nicht auf mir sitzen lassen kann, und nehmen Sie die Abmahnung aus meiner Personalakte.

				Mit freundlichen Grüßen

				M. Mustermann

			

			
				Klage auf Entfernung der Abmahnung

				An das Arbeitsgericht Musterburg

				Musterstr. 11

				11111 Musterburg

				In der Sache

				Michael Mustermann, An dem Muster 8, 11111 Musterburg

				gegen

				Firma Mustermann, Musterstr. 1, 11111 Musterburg

				erhebe ich Klage und beantrage:

				Die Beklagte wird verurteilt, die dem Kläger mit Schreiben vom 17.02.2009 erteilte Abmahnung zurückzunehmen und aus der Personalakte des Klägers zu entfernen.

				Begründung:

				Mit Schreiben vom 17.02.2009 übersandte die Beklagte dem Kläger ein mit Abmahnung bezeichnetes Schreiben, das in Kopie beiliegt. Darin wird dem Kläger vorgeworfen, er habe am 12.02.2009 ein halbstündiges Privattelefonat mit dem Firmentelefon geführt. Dies war nicht der Fall. Das Telefonat wurde mit der Verkaufsabteilung der Firma Eisen-Klein geführt. Es ging um die wöchentliche Bestellung der Montageschrauben. Da sich der Kläger mit dem dort zuständigen Sachbearbeiter duzt und in einem solchen Gespräch auch einmal ein privates Wort fällt, erweckte dies wohl den Eindruck, der Kläger habe rein privat telefoniert. Aus diesem Grunde erfolgte die Abmahnung zu Unrecht. Mit Schreiben vom 18.02.2009 schilderte der Kläger den Sachverhalt und forderte die Beklagte auf, die Abmahnung aus seiner Personalakte zu entfernen. Dies lehnte die Beklagte mit beigefügtem Schreiben vom 23.02.2009 ab, so dass Klage geboten ist.

				M. Mustermann

			

			
				Angebot der Arbeitsleistung bei Kündigung

				An die Firma

				Mustermann

				Musterstr. 1

				11111 Musterburg

				
					Ihre Kündigung zum 31.03.2009
				

				Sehr geehrte Damen und Herren,

				hiermit biete ich meine Arbeitskraft über den 31.03.2009 hinaus an. Ich werde mich am 01.04.2009 wie gewohnt an meinem Arbeitsplatz einfinden.

				Mit freundlichen Grüßen

				M. Mustermann

			

			
				Mitteilung bei nicht zulässiger Kündigung

				An die Firma

				Mustermann

				Musterstr. 1

				11111 Musterburg

				
					Ihre Kündigung zum 31.12.2009
				

				Sehr geehrte Damen und Herren,

				
					Fall 1: Schwerbehinderung
				

				hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich seit dem 03.08.1994 als Schwerbehinderter/einem Schwerbehinderten Gleichgestellter anerkannt bin.

				
					Fall 2: Schwangerschaft
				

				hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich schwanger bin.

				
					oder
				

				hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich vor einer Woche entbunden habe.

				Mit freundlichen Grüßen

				M. Mustermann

			

			
				Zurückweisung wegen fehlender Vollmacht zur Kündigung

				An die Firma

				Mustermann

				Musterstr. 1

				11111 Musterburg

				
					Ihre Kündigung zum 31.12.2009
				

				Sehr geehrte Damen und Herren,

				sehr geehrter Herr Müller,

				mit Schreiben vom 13.07.2009 haben Sie die Kündigung meines Arbeitsverhältnisses zum 30.12.2009 ausgesprochen. Diese Kündigung weise ich zurück, da sie von meinem Vorarbeiter, Herrn Meyer, unterschrieben wurde. Herr Meyer ist nicht generell zum Ausspruch von Kündigungen berechtigt und es wurde auch keine Originalvollmacht beigelegt, die Herrn Meyer diese Berechtigung bescheinigt.

				Mit freundlichen Grüßen

				M. Mustermann

			

			
				Klagen nach dem Kündigungsschutzgesetz

				An das Arbeitsgericht Musterburg

				Musterstr. 11

				11111 Musterburg

				In der Sache

				Michael Mustermann, An dem Muster 8, 11111 Musterburg

				gegen

				Firma Mustermann, Musterstr. 1, 11111 Musterburg

				erhebe ich Klage und beantrage:

				
						
						Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien nicht durch die Kündigung vom 13.07.2009 beendet wird, sondern über den 31.12.2009 hinaus unverändert fortbesteht.

					

						
						Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis auch nicht durch andere Beendigungstatbestände beendet ist.

					

						
						Im Falle des Obsiegens in der ersten Instanz wird die Beklagte verurteilt, den Kläger bist zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens zu unveränderten Bedingungen als Maschinenschlosser weiterzubeschäftigen.

					

				

				Begründung:

				Der Kläger ist am 1.1.1968 geboren. Er ist seit 1988 bei der Beklagten als Maschinenschlosser beschäftigt; sein monatlicher Verdienst beträgt Euro 1.500 brutto. Der Kläger ist verheiratet und hat drei Kinder.

				
					Mangelhafte Sozialauswahl

					Mit Schreiben vom 13.07.2009, das dem Kläger am 14.07.2009 zuging, kündigte die Beklagte das bestehende Arbeitsverhältnis zum 31.01.2009 aus betrieblichen Gründen.

					Der Kläger macht geltend, dass die Sozialauswahl nicht ordnungsgemäß erfolgt ist. An seiner Stelle hätte Herr Bruno Bell gekündigt werden müssen. Herr Bell ist auch Maschinenschlosser, er ist 22 Jahre alt, ledig und seit zwei Jahren im Betrieb der Beklagten.

					Unterschrift Michael Mustermann

				

				
					Verhaltensbedingte Kündigung

					Mit Schreiben vom 13.07.2009, das dem Kläger am 14.07.2009 zuging, kündigte die Beklagte das bestehende Arbeitsverhältnis zum 31.01.2009 aus verhaltensbedingten Gründen.

					Der Kläger macht geltend, dass ihm kein Fehlverhalten im Arbeitsverhältnis bekannt ist. Außerdem hat der Kläger vor der Kündigung keine Abmahnung erhalten.

				

				
					Nichteinhaltung der Kündigungsfristen

					Mit Schreiben vom 13.07.2009, das dem Kläger am 14.07.2009 zuging, kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis zum 31.12.2009.

					Der Kläger macht geltend, dass die gesetzliche Kündigungsfrist nicht eingehalten wurde. Der Kläger ist seit elf Jahren im Betrieb der Beklagten beschäftigt, so dass für ihn die gesetzliche Kündigungsfrist von vier Monaten zum Monatsende gilt.

				

				
					Fehlende Betriebsratsanhörung

					Der Kläger macht geltend, dass der bei der Beklagten bestehende Betriebsrat/Personalrat/Sprecherausschuss nicht ordnungsgemäß angehört wurde.

				

				
					Wegen besonderen Kündigungsschutzes

					Der Kläger ist Betriebsrat.

					Der Kläger ist schwerbehindert. Dies ist der Beklagten bekannt.

					Die Klägerin ist schwanger/hat vor weniger als vier Monaten entbunden. Dies ist der Beklagten bekannt/wurde der Beklagten mit Schreiben vom 14.07.2009 mitgeteilt.

					Der Kläger ist Wehrdienstleistender und erhielt seinen Einberufungsbescheid am 03.07.2009.

				

			

			
				Die nachträgliche Zulassung einer Kündigungsschutzklage

				An das Arbeitsgericht Musterburg

				Musterstr. 11

				11111 Musterburg

				Musterburg, den 20.07.2009

				In der Sache

				Michael Mustermann, An dem Muster 8, 11111 Musterburg

				gegen

				Firma Mustermann, Musterstr. 1, 11111 Musterburg

				erhebe ich Klage und beantrage:

				
						
						Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien nicht durch die Kündigung vom 22.06.2009 beendet wird, sondern unverändert fortbesteht.

					

						
						Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis auch nicht durch andere Beendigungstatbestände beendet ist.

					

						
						Im Falle des Obsiegens in der ersten Instanz wird die Beklagte verurteilt, den Kläger bist zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens zu unveränderten Bedingungen als Maschinenschlosser weiterzubeschäftigen.

					

				

				Die Kündigungsschutzklage ist nachträglich zuzulassen.

				Begründung: wie Klagemuster

				dann:

				Die Kündigung meines Arbeitgebers wurde mir am 23.06.08.2009 mittels Einwurfeinschreiben zugestellt. Allerdings war ich in der Zeit vom 21.06.2009 bis 16.07.2009 verreist.

				Beweis: Kopie der Flugtickets

				Erst nach meiner Rückkehr am 16.07.2009 konnte ich die Kündigung zur Kenntnis nehmen.

				Unterschrift M. Mustermann

				
					Wichtig

					Achtung: Die nachträgliche Zulassung ist nur innerhalb von zwei Wochen nach Behebung des Hindernisses möglich und muss mit der Klage verbunden werden!
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